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1. Teilgenehmigung

Der

TenneT TSO GmbH
Bernecker Strafle 70
95448 Bayreuth

wird auf den Antrag vom 23. Juni 2025 gemaf §§ 8, 19 Absatz 3 des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (BImSchG)

in Verbindung mit

der Nummer 1.8, Verfahrensart V des Anhanges 1 der 4. Verordnung zur Durchfuhrung
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung Uber genehmigungsbedurftige Anla-
gen — 4. BImSchV)

die 1. Teilgenehmigung flr die Errichtung und den Betrieb des Multiterminal-Hubs Heide
(HeideHub) in

25797 Wohrden, Hochwohrden

Gemarkung Wohrden, Flur 5,
Flurstiicke 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 79, 80 und 81,

Gemarkung Wohrden, Flur 6,

Flursticke 1/1, 3,4, 5,6, 7,9, 10/1, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39,
41, 43/1, 43/2, 44, 45/1, 46, 47, 49/1, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 69,
70,71,72,73,74,75,76,77,78,79, 80, 81, 82, 83, 87, und 89,

Gemarkung Wohrden, Flur 7,
Flursticke 17, 35, 36, und 74/1,

Gemarkung Lieth, Flur 3,
Flurstlick 63, 136, 139, 141, 142, 147, 149 und 155,

erteilt.

Dieser Bescheid ergeht nach Maligabe der unter Abschnitt AV dieses Bescheides aufge-
fuhrten Antragsunterlagen und unter den in Abschnitt A | und IIl aufgefihrten Festsetzun-
gen und Nebenbestimmungen.
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A Entscheidung

I Teilgenehmigung
1. Gegenstand dieser Genehmigung

Gegenstand dieser Teilgenehmigung nach § 8 BImSchG sind die folgenden bau-
vorbereitenden Mallhahmen:

» Gelandeaufschuttung einschliel3lich erforderlicher Vorkonsolidierung,
» Bau der Regenrickhaltegraben und -becken,

* Bau der Grundstlcksentwasserung,

« Herstellen der Baustelleneinrichtung,

» Errichtung der Zuwegung zum Gelande inkl. StraRenanbindung (,innere Er-
schlielung®),

» Schaffung der sonstigen Infrastruktur (z. B. Leitungstrassen fur Strom und
Wasser).

Gemal § 13 BImSchG werden mit dieser Teilgenehmigung zugleich die beiden fol-
genden Genehmigungen erteilt:

1. Wasserrechtliche Genehmigung zum Bau und Betrieb der Regenruckhaltegra-
ben und -becken gemal} § 60 Absatz 7 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG)
in Verbindung mit § 52 Absatz 1 Satz 1 des Landeswassergesetzes (LWG) in
folgendem Umfang:

* Regenruckhaltegraben T-1 fur die Errichtung der 110-kV-Schaltanlage,
* Regenruckhaltegraben T-2 fur die Errichtung der 380-kV-Schaltanlage,

* Regenrickhaltegraben und Regenrickhaltebecken (als Trockenbecken)
mit integriertem Klarbereich T-3 fur die Errichtung des Konverters 1 und
der DC-Schaltanlage,

* Regenruckhaltegraben und Regenruckhaltebecken (als Trockenbecken)
mit integriertem Klarbereich T-4 fur die Errichtung des Konverters Lieth mit
Reserven

fur die Dachflachen und Flachen der Gesamtanlage in den Gemeinden Wohr-
den und Lieth.

Bis zur Herstellung der befestigten Oberflachen im Endausbau dienen die Re-
genrickhaltegraben und -becken zur Aufnahme und gedrosselten Einleitung
von Drainagewasser aus den vorab erforderlichen bauvorbereitenden Mal}-
nahmen. Das Grund- und Niederschlagswasser im Bereich der Sandaufscht-
tung wird durch Drainagen und Sammler gefasst.

Bescheid Az. G50/2025/003
Betriebsstattennummer 51113000027 Seite 4 von 40



digitale Ausfertigung / Kopie

1.1

2.1

2.1.1

2.2

2.2.1

2. Naturschutzrechtliche Genehmigung gemaf §§ 30 Absatz 3, 67 Absatz 1 Num-
mer 1 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) in Verbindung mit § 21 Ab-
satz 3 Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) zur Beseitigung geschutzter Bio-
tope auf den nachfolgend genannten Flurstiicken und in der nachfolgend ge-
nannten GroRenordnung:

Biotoptyp Gemarkung | Flur Flurstiick |Flache in m?
Schilf-Réhricht nahrstoffreicher
Standorte (Nrs): Schilf-, Rohr- Woéhrden 6 74 218
kolben-, Teichsimsen-Rohricht

Verwaltungskosten

Die Erteilung dieses Bescheides ist kostenpflichtig. Die Kostenentscheidung er-
geht in einem gesonderten Bescheid.

Nebenbestimmungen
Bedingung

Gemal § 12 Absatz 1 BImSchG wird diese Genehmigung unter der folgenden
Bedingung erteilt:

Diese Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von zwei Jahren nach Zustel-
lung dieses Bescheides mit den bauvorbereitenden Mallhahmen begonnen wird
(§ 18 Absatz 1 Nr. 1 BImSchG).

Auflagen

Gemal § 12 Absatz 1 BImSchG wird dieser Bescheid mit folgenden Auflagen ver-
bunden:

Allgemeines

Dieser Bescheid oder eine Kopie des Bescheides ist auf dem Anlagengrundstlick
bereitzuhalten und den zustandigen Genehmigungs- und Uberwachungsbehérden
auf Verlangen vorzulegen.

Immissionsschutz

Die Anforderungen der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Bau-
larm (AVV Baularm) sind wahrend der gesamten Bauphase grundsatzlich einzu-
halten. An den mafigeblichen Immissionsorten (vgl. schalltechnisches Gutachten
fur die Baumaflinahmen der Muller-BBM Industry Solutions GmbH vom 25. Marz
2025) durfen die folgenden Richtwerte fur den Beurteilungspegel, verursacht
durch baubedingte Gerauschimmissionen, nicht Uberschritten werden:

Immissionsorte (I0) 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12:
tags (07.00 bis 20.00 Uhr) 60 dB(A).
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222
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2.2.6

2.2.7
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2.3.1

Immissionsorte (10) 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12:
nachts (20.00 bis 07.00 Uhr) 45 dB(A).

Die im obenstehenden Gutachten unter den Ziffern 4.1 und 6.4 genannten Hinwei-
se zu SchallschutzmaRnahmen sind im Zuge der konkretisierten Bauausfuhrung
zu beachten und umzusetzen.

Fir einzelne Bauszenarien, in welchen aufgrund der durchgefihrten konservativen
pauschalen Ermittlung der durch den Bau hervorgerufenen Beurteilungspegel
Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte der AVV Baularm nicht auszuschlie-
Ren sind, ist eine konkretisierende, gutachterliche Prifung vorzunehmen. Hierbei
sind insbesondere die tatsachlich zu erwartenden Gerauschimmissionen durch die
Baumallnahmen fur die betreffenden Bauszenarien zu verifizieren. Sofern das Er-
gebnis dieser Prufung einen Handlungsbedarf ergibt, sind in Abstimmung mit der
Genehmigungsbehorde (Landesamt fur Umwelt) weitergehende Gerauschminde-
rungsmaflinahmen zu planen und umzusetzen.

Vibrationen und Erschutterungen sind ebenfalls nach dem Stand der Technik zu
mindern.

Die Nachbarschaft ist frihzeitig vor Baubeginn Uber die geplanten Bauarbeiten zu
informieren, ihr ist zudem ein Ansprechpartner zu benennen.

Zur Vermeidung bzw. Minderung von baubedingten Staubemissionen und Fahr-
bahnverschmutzungen sind insbesondere folgende MaRnahmen durchzufuhren:

* Minimierung der Fallstrecke beim Abwerfen von staubenden Stoffen,
«  Vermeidung von Uberladung und somit Zwischenabwurf,
* regelmaRige Reinigung der befestigten Fahrflachen,

* bedarfsgerechte Befeuchtung der unbefestigten Flachen sowie bedarfsgerech-
ter Schutz eventuell erforderlicher Aufhaldungen von Aushub-/ Baumaterial ge-
gen Staubverwehungen,

* Begrenzung der Geschwindigkeit von Fahrzeugen auf dem gesamten Be-
triebsgelande auf 10 km/h,

* bei Bedarf regelmafliges Reinigen von Fahrzeugen und Reifen zur Minimie-
rung von Fahrbahnverschmutzungen.

Die flr einen sicheren Baustellenbetrieb notwendige Beleuchtung ist auf das
raumlich und zeitlich notwendige Mal} zu beschranken. Durch geeignete Abblend-
maflnahmen und den Einsatz von geeigneten Lampen sind Aufhellungen aul3er-
halb des Baufeldes sowie Anlockeffekte auf Insekten zu mindern.

Baurecht

Die verantwortliche Bauleiterin oder der verantwortliche Bauleiter ist gemaf § 53
Landesbauordnung (LBO) rechtzeitig vor Baubeginn zu benennen.
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24

2.4.1

24.2

243

Brandschutz

Auf Grundlage der Landesbauordnung (LBO) ist bereits in der Bauphase der
Brandschutz auf der Baustelle fur bauliche Anlagen im Sinne der LBO zu beach-
ten. Dazu sind folgende Anforderungen zu beachten:

Es ist eine ausreichende Loschwasserversorgung fur die baulichen Anlagen auf
Grundlage der DVGW Arbeitsblattes 405 und des DVGW Informationsblattes 99
(vergleiche Vollzugsbekanntmachung zur LBO) sicherzustellen. Die Art und Weise
und die Standorte sind mit der Brandschutzdienststelle des Kreises Dithmarschen
regelmafig in Abhangigkeit des Baufortschritts abzustimmen und anzupassen.

Die Zuganglichkeit der Einsatzkrafte zu den baulichen Anlagen innerhalb der Bau-
felder/ Baubereiche ist jederzeit im Sinne des § 5 LBO zu gewahrleisten. Die Zu-
ganglichkeit wahrend der Bauphase ist mit der Brandschutzdienststelle abzustim-
men.

Damit die Einsatzkrafte in der Lage sind, die Einsatzorte (bauliche Anlagen) in
dem Baufeld zu erreichen (siehe § 5 LBO), sind Zufahrten und Flachen fur die
Feuerwehr so herzurichten, dass sie der Musterrichtlinie GUber Flachen fir die Feu-
erwehr insbesondere bezuglich der Tragfahigkeit entsprechen.

Fir die Einsatzkrafte muss auch jederzeit ersichtlich sein, wo sich diese Feuer-
wehrflachen und Zufahrten befinden. Es ist ein Ubersichtsplan in Anlehnung an die
DIN 14095 in Abstimmung mit der Brandschutzdienststelle zu erstellen und der
ortlichen Feuerwehr zur Verfugung zu stellen. Dieser ist regelmafig in Abhangig-
keit des Baufortschritts mit der Brandschutzdienststelle abzustimmen und anzu-
passen.

Weiterhin sind Ansprechpartner, die auch aulderhalb der Baubetriebs erreichbar
sind, zu benennen.

Bei der Verwendung von Sperrvorrichtungen (Ketten, Poller, Schranken u. a.) im
Verlauf der Flachen fir die Feuerwehr ist die bei der Feuerwehr eingefiihrte
SchlieRung fur Feuerwehrverschlisse gemal DIN 3223 (Feuerwehrdreikant M12)
zu verwenden. Bei Verwendung technischer Losungen sind diese im Vorwege mit
der Brandschutzdienststelle des Kreises Dithmarschen abzustimmen. Dabei ist die
Verwendung der bei den o6ffentlichen Feuerwehren eingefuhrte SchlieRung zu be-
rucksichtigen (siehe auch Hinweis 3.1 in diesem Bescheid).

Die Freiwillige Feuerwehr (FF) Wohrden muss jederzeit das Einsatzgebiet — spezi-
ell die Liegenschaft Hochwoéhrden 10 — erreichen kénnen. Dies ist durch eine Zu-
wegung Uber den aulderen Erschliefungsweg (Zufahrt von Westen — Abfahrt nach
Osten zur Stralte Hochwohrden — im BSN Suderstrom genannt) sicherzustellen
(Anmerkung: Diese Ostliche Zufahrt auf den auf3eren Erschlielfungsweg ist ebenso
als Notzu- bzw. abfahrt nutzbar).

Es ist zwingend erforderlich, dass bei Wegfall der Zuganglichkeit zur Liegenschaft
der Gemeindewehrfihrer der FF Wéhrden (<Name anonymisiert>, <anonymisier-
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te E-Mail-Adresse>) und seine Stellvertretung (<Name anonymisiert>, <anonymi-
sierte E-Mail-Adresse>) zwei Wochen vorher informiert werden, damit die Alarm-
und Ausruckeordnung bei der Leitstelle West entsprechend angepasst werden
kann. Die Brandschutzdienststelle ist zeitgleich davon in Kenntnis zu setzen (siehe
auch Hinweis 3.4).

In der eingereichten brandschutztechnischen Stellungnahme wird unter Punkt 2.8
beschrieben, dass Loschwasserentnahmestellen mehrere durch Zaunanlagen ge-
trennte Bereiche abdecken kénnen. Bedenken seitens des abwehrenden Brand-
schutzes konnen diesbezuglich nur zurtickgestellt werden, wenn diese ,gemeinsa-
men”“ Loschwasserentnahmestellen jederzeit erreichbar sind.

Das heil3t, dass bei einem Schadenereignis auch in den benachbarten Anlagenbe-
reichen ein Anlagenverantwortlicher sofort alarmiert werden muss, sofern sich in
diesem Anlagenbereich die Loschwasserentnahmestelle befindet.

Alternativ kdnnen technische Malinahmen zur sofortigen Sicherstellung der Zu-
ganglichkeit umgesetzt werden.

Die Einzelheiten sind mit der Brandschutzdienststelle abzustimmen.

Alle Flachen fir die Feuerwehr inklusive des auleren ErschlieRungsweges sind im
Vorwege der Planung mit der Brandschutzdienststelle abzustimmen.

Fir alle Anlagenteile sind Feuerwehrplane nach DIN 14095 zu erstellen und in der
durch die Feuerwehr geforderten Form, Fassung und Anzahl an diese zu Uberge-
ben. Die Feuerwehrplane sind der Brandschutzdienststelle im Entwurf zur Abstim-
mung vorzulegen.

Aufgrund der Grofde des Objektes ist ein gemeinsamer (identischer) Umgebungs-
plan im Sinne der DIN 14095 fur alle Teilbereiche zu erstellen.

Im Sinne der DIN VDE 0132 hat der Anlagenbetreiber die értlichen Feuerwehren
Uber besondere Gefahrdungen und Schwierigkeiten, die bei Brandbekampfung
und bei technischer Hilfeleistung auftreten kdnnen, aufzuklaren und zu unterwei-
sen. Die Grundsatze dieser Aufklarung sind im Feuerwehrplan schriftlich festzuhal-
ten (siehe auch Hinweis 3.3 in diesem Bescheid).

Wasser- und Bodenschutz
Bau und Betrieb der Regenruckhaltegraben und -becken

Beginn, Unterbrechungen sowie Beendigung der Bauarbeiten sind der unteren
Wasserbehdrde des Kreises Dithmarschen unaufgefordert schriftlich anzuzeigen.
Die Schlussabnahme der fertiggestellten Anlage ist schriftlich bei der unteren Was-
serbehorde des Kreises Dithmarschen zu beantragen.

Eventuelle Storungen im Betrieb der Anlage sind der unteren Wasserbehorde des
Kreises Dithmarschen unverzuglich anzuzeigen.

Bescheid Az. G50/2025/003
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2.5.2.1
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Die Unterhaltungsstreifen (Raumstreifen) an den Verbandsanlagen des Sielver-
bandes Suderwdhrden sind dauerhaft sicherzustellen.

Zaunanlagen durfen die Unterhaltung der Verbandsvorfluter nicht behindern. Not-
wendige Toranlagen sind mit dem Deich- und Hauptsielverband Dithmarschen ab-
zustimmen

Grundwasser- und Bodenschutz

Der Schutz des Grundwassers und des Bodens vor etwaigen Schadigungen wah-
rend des Baugeschehens ist durch die Bodenkundliche Baubegleitung (BBB) si-
cherzustellen. Die Ergebnisse der BBB sind in einem wodchentlich zu erstellenden
Bericht textlich und grafisch darzustellen und dem Fachdienst Wasser, Boden und
Abfall des Kreises Dithmarschen zu Ubermitteln.

Wird unbeabsichtigt Grundwasser erschlossen oder treten sonstige Auffalligkeiten
im Zusammenhang mit dem Grundwasser auf, sind die Arbeiten unverziglich ein-
zustellen, und die untere Wasserbehdrde des Kreises Dithmarschen ist zu be-
nachrichtigen.

Die Errichtung der Anlage ist vorab und wahrend der Bauphase durch ein Grund-
wassermonitoring zu begleiten. Hierzu sind die entsprechenden Empfehlungen
zum Grundwassermonitoring gemaf den Antragsunterlagen (vergleiche Kapitel 11
des ,Hydrogeologischen Fachbeitrags mit Aussagen zu hydraulischen Auswirkun-
gen auf den Wasserhaushalt®) umzusetzen. Die im Fachbeitrag genannten Grund-
wassermessstellen sind mit Datenloggern auszustatten und mindestens monatlich
auszulesen. Von mindestens vier Datenloggern aus hat eine Echtzeitibertragung
der Daten zu erfolgen.

Der unteren Wasserbehorde ist mindestens quartalsweise ein Bericht zum Grund-
wassermonitoring vorzulegen. Dieser hat fur den jeweiligen Berichtszeitraum min-
destens folgende Informationen zu umfassen:

* Darstellung des durchgefihrten Monitorings,

» Darstellung der durchgefihrten Arbeiten und Ereignisse mit Grundwasserrele-
vanz,

« Darstellung der Niederschlage und Witterung,

» Darstellung der Grundwasserstande als Ganglinien und Grundwasserglei-
chenplane,

« die im Rahmen der Grundwasserhaltung entnommene Grundwassermenge,
* gegebenenfalls Auswertung chemischer Grundwasseranalysen,

« Beschreibung und Beurteilung etwaiger Gefahrdungen des Grundwassers und
etwaiger, grundwasserabhangiger Baugrundrisiken. Bei erkannten Gefahrdun-
gen sind Handlungsempfehlungen vorzulegen.

Aufgrund des zu erwartenden dynamischen Baugeschehens ist das Grundwasser-
monitoring laufend an das Baugeschehen anzupassen. Bei Entfall oder Beschadi-
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2.6

2.6.1

26.2

gung von Grundwassermessstellen ist die untere Wasserbehdrde des Kreises
Dithmarschen frihzeitig zu informieren, und das weitere Vorgehen ist mit dieser
Behorde abzustimmen. Bei grundwassertechnischen Auffalligkeiten oder zu erwar-
tenden Effekten des Baugeschehens auf das Grundwasser sind gegebenenfalls
weitere Grundwassermessstellen zu errichten und ins Grundwassermonitoring mit
aufzunehmen.

Der Anpassungsbedarf des Grundwassermonitorings an das Baugeschehen ist im
Quartalsbericht konzeptionell darzustellen. Die Anpassungen sind anschliefend
mit dem Fachdienst Wasser, Boden und Abfall des Kreises Dithmarschen abzu-
stimmen und umzusetzen.

Das Grundwassermonitoring hat alle mit Arbeiten verbundenen Teilbereiche und
Teilgenehmigungen des Gesamtvorhabens im Plangebiet HeideHub einzubezie-
hen.

Die Erd- und Tiefbauarbeiten sind unter Einhaltung des in den Antragsunterlagen
enthaltenen Bodenschutzkonzeptes ,HeideHub — Bauvorbereitende Malinahmen
(Revision 2)“ vom 19. Marz 2025 auszufuhren. Der Anhang 02 (MaRnahmenblat-
ter) der ,Umweltfachlichen Stellungnahme inklusive Landschaftspflegerischem Be-
gleitplan — Bauvorbereitende Malinahmen (BVM) und prognostizierten Gesamtvor-
haben (Revision 1)“ vom 19. Juni 2025 ist ebenfalls zu beachten. Abweichungen
davon sind mit dem Fachdienst Wasser, Boden und Abfall des Kreises Dithmar-
schen rechtzeitig abzustimmen.

Sollten bei den Bauarbeiten organoleptische Auffalligkeiten festgestellt werden, die
auf eine schadliche Bodenveranderung deuten, sind die Arbeiten in diesem Be-
reich sofort zu unterbrechen. Der Fachdienst Wasser, Boden und Abfall des Krei-
ses Dithmarschen, Telefon 0481 97-<Durchwahl> ist unverztglich zu benachrichti-
gen, und das weitere Vorgehen ist mit dieser Behorde abzusprechen.

Naturschutz

Zur Vermeidung und Minimierung erheblicher Beeintrachtigungen von Natur und
Landschaft sind die in Anhang 02 des Landschaftspflegerischen Begleitplans auf-
gefuhrten Vermeidungsmafinahmen V 2 bis V 6 und V 8 durchzuflhren und durch
eine Umweltbaubegleitung (V 1) zu tUberwachen und zu dokumentieren.

Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestande (Zugriffsverbote des
§ 44 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 Bundesnaturschutzgesetz — BNatSchG) sind ge-
mal artenschutzrechtlicher Vermeidungsmalinahme VAR 9 des Landschaftspfle-
gerischen Begleitplans die Bauarbeiten nur aul3erhalb der Brutzeit der relevanten
Brutvogelarten (Offenland- und Réhrichtbriter; Brutzeit: 1. Marz bis 15. August)
und somit nur im Zeitraum 16. August bis 28./29. Februar zulassig.

Werden Arbeiten wahrend der Brutzeit durchgeflhrt, ist gemal artenschutzrechtli-
cher Vermeidungsmalinahme VAR 10 des Landschaftspflegerischen Begleitplans
Uber andere wirksame Malinahmen (z. B. vorzeitige Mahd von Réhrichtflachen,

Vergramung und / oder Besatzkontrolle) sicherzustellen, dass es zu keinen Beein-
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26.3

26.4

trachtigungen von Brutvogeln kommt. Ein auf Umfang und zeitlichen Ablauf der
Baumallnahme abgestimmtes Konzept zu den konkreten Vergramungsmafnah-
men ist der unteren Naturschutzbehorde des Kreises Dithmarschen per E-Mail an
<anonymisierte E-Mail-Adresse> mindestens vier Wochen vor Beginn der Brutzeit
vorzulegen. Alternativ kann es Bestandteil des Konzeptes der Umweltbaubeglei-
tung sein. Eine jahrliche Fortschreibung / Anpassung des Konzeptes kann erfor-
derlich sein.

Bei unvorhergesehenen Problemstellungen im Zusammenhang mit den arten-
schutzrechtlichen Verboten nach § 44 BNatSchG ist unverziglich Kontakt mit dem
fur artenschutzrechtliche Ausnahmen zustandigen Landesamt fir Umwelt aufzu-
nehmen (Ansprechpartner: <Name anonymisiert> oder Vertreterin / Vertreter, Tele-
fon 04347 704-<Durchwahl> oder 04347 704-0, <anonymisierte E-Mail-Adresse>).

Zur Kompensation der erheblichen Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes ge-
mal § 15 Absatz 2 BNatSchG sind gemal Landschaftspflegerischem Begleitplan
fur die 1. Teilgenehmigung folgende Flachen und Okokonten in der genannten Fla-
chengrofe bzw. Okopunkten fiir Naturschutzzwecke dauerhaft zur Verfiigung zu
stellen:

Ausgleichsflache A 2 — Krempermarsch 1:

22.978 m?,

Kreis Steinburg, Gemeinde Altenmoor, Gemarkung Altenmoor, Flur 12, Flurstiicke
27/1, 28/1, 30, 31, 140/29, 521.

Ersatzflache E 2 — Okokonto Vaalermoor 13 (Az.: 701-3295-25-88):

49.488 Okopunkte,

Kreis Steinburg, Gemeinde Moorhusen, Gemarkung Altenmoor, Flur 2, Flurstlcke
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.

Ersatzflache E 5 — Okokonto Neukirchen (Az.: 67.30.3-36/24):

40.660 Okopunkte,

Kreis Nordfriesland, Gemeinde Neukirchen, Gemarkung Neukirchen, Flur 21, Flur-
stick 8/1.

Ersatzflache E 6 — Okokonto Raiffeisenweg Nieblll (Az.: 67.30.3-9/23):

36.799 Okopunkte,

Kreis Nordfriesland, Stadt Niebull, Gemarkung Niebull, Flur 14, Flursticke 32, 89,
90, 91, 92.

Als artenschutzrechtliche Ausgleichsmalinahme sind folgende Flachen fur die vom
Gesamtvorhaben betroffenen Brutvogel des Offenlandes, insbesondere flr Kiebitz
und Feldlerche, aufzuwerten und dauerhaft als Lebensraum zu erhalten:

Artenschutzrechtliche Ausgleichsflache Karolinenkoog:
Flachengrofle 79.600 m?,
Kreis Dithmarschen, Gemeinde Karolinenkoog, Flur 3, Flurstick 5/1.
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2.6.5

2.6.6

26.7

2.6.8

26.9

Artenschutzrechtliche Ausgleichsflache/ Ausgleichsflache A 2 -- Krempermarsch:
Flachengrofie 103.100 m?,

Kreis Steinburg, Gemeinde Altenmoor, Gemarkung Altenmoor, Flur 12, Flurstiicke
27/1, 28/1, 30, 31, 140/29, 521.

Die Funktionsfahigkeit der artenschutzrechtlichen MalRhahme muss zum 1. Marz
2028 gegeben sein. Die Funktionsfahigkeit ist in einem Bericht zu dokumentieren,
dieser ist der Genehmigungsbehdrde nach dem BImSchG und der unteren Natur-
schutzbehdrde des Kreises Dithmarschen bis zum 1. April 2028 unaufgefordert
vorzulegen.

Die Vorhabentragerin hat fur die Umsetzung und dauerhafte Aufwertung der Arten-
schutzrechtlichen AusgleichsmalRnahmen A AR1 (Ausgleichsflache A 2 — Kremper-
marsch 1 und Artenschutzrechtliche Ausgleichsflache Karolinenkoog) sowie die
Ausgleichsmalinahmen A2 und A3 eine Bestandsaufnahme, ein Aufwertungskon-
zept und einen Landschaftspflegerischen Ausfihrungsplan zu erstellen. Die Pla-
nung, Umsetzung und Entwicklung der Artenschutzrechtlichen Ausgleichsmal3nah-
men A AR1 muss auf die artenschutzrechtlich relevanten Zielarten Kiebitz und
Feldlerche ausgerichtet sein. Die Unterlagen sind der Genehmigungsbehoérde
nach dem BImSchG, der unteren Naturschutzbehorde des Kreises Dithmarschen
und des Kreises Steinburg spatestens zum 31. August 2026 unaufgefordert vorzu-
legen.

Fir die in den MalRnahmenplanen des Landschaftspflegerischen Begleitplans
(LBP) dargestellten Artenschutzrechtlichen Ausgleichsflachen AAR1 und der Aus-
gleichsflachen A2 und A3 ist eine Kontrolle gemal’ § 17 Absatz 7 BNatSchG da-
hingehend durchzufluhren, dass der Genehmigungsbehoérde nach dem BImSchG
und der unteren Naturschutzbehdrde des Kreises Dithmarschen unaufgefordert
Berichte zur Funktion in angemessener Form vorzulegen sind. Die Berichterstat-
tung hat bis auf Weiteres alle funf Jahre zu erfolgen.

Bei Baubeginn, jedoch spatestens bei Beendigung des Vorhabens, ist der Geneh-
migungsbehorde nach dem BImSchG sowie der unteren Naturschutzbehorde des
Kreises Dithmarschen der Bescheid tiber die Ausbuchung der Okopunkte vorzule-
gen.

Die von der Vorhabentragerin durchgefihrten Malnahmen zum Ausgleich oder Er-
satz von Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes sowie die artenschutzrechtli-
chen Malinahmen bedurfen einer grundbuchrechtlichen Sicherung zugunsten des
Naturschutzes. Die genaue Vorgehensweise ist mit der unteren Naturschutzbehor-
de abzustimmen.

Der Einsatz einer Umweltbaubegleitung (UBB) gemal Vermeidungsmalnahme
V 1 des Landschaftspflegerischen Begleitplans wahrend der Arbeiten ist notwen-
dig. Fur die gesamte Baumalinahme ist entsprechend qualifiziertes Fachpersonal
fur die Aufgaben der Umweltbaubegleitung vorzusehen. Aufgabe der Umweltbau-
begleitung ist es, die im Landschaftspflegerischen Begleitplan aufgefuhrten Ver-
meidungsmalinahmen V 2 bis V 6, V 8, VAR 9 bis VAR 10 sowie die umweltbezo-
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2.7

2.7.1

2.7.2

2.7.3

274

2.8

2.8.1

genen Auflagen dieses Bescheides fachgerecht regelmafig zu kontrollieren und
zu Uberwachen. Es ist ein Konzept zu erstellen, in dem die Aufgaben, Vorgehens-
weise, Befugnisse etc. der UBB benannt werden. In dem Konzept kann auch das
Konzept zur Vergramung (MalRnahmen zur Vermeidung von artenschutzrechtli-
chen Verbotstatbestanden VAR 10) enthalten sein. Die Erstellung eines Teilkon-
zeptes nur fur die Okologische Baubegleitung (OBB) ist moglich. Das Konzept
muss mindestens eine Woche vor Baubeginn der Genehmigungsbehdrde und der
unteren Naturschutzbehdorde vorliegen. Das Konzept ist in Abhangigkeit vom Bau-
fortschritt und in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehdérde fortzuschreiben.
Die verantwortlichen Personen der Umweltbaubegleitung sind der unteren Natur-
schutzbehorde vor Beginn der Bauarbeiten namentlich und unter Angabe der Kon-
taktdaten schriftlich zu benennen, und die fachliche Qualifikation der einzelnen
Personen der Umweltbaubegleitung ist vorzulegen. Jeglicher Wechsel der verant-
wortlichen Personen ist unverziglich mitzuteilen. Die Umweltbaubegleitung ist zu
dokumentieren, ein Protokoll ist der Genehmigungsbehodrde sowie der unteren Na-
turschutzbehorde per E-Mail an<anonymisierte E-Mail-Adresse> alle zwei Wochen
vorzulegen. Eine Trennung der Dokumentation in 6kologische Baubegleitung und
bodenkundliche und/oder hydrogeologische Baubegleitung ist moglich.

Arbeitsschutz

Dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator sind alle erforderlichen Do-
kumente frihzeitig zur Vorbereitung und Erstellung des Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzplanes zur Verfligung zu stellen.

Den beauftragten Unternehmen (Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen) ist der Si-
cherheits- und Gesundheitsschutzplan vor Beginn der Tatigkeiten zu tbermitteln.

Bei erheblichen Anderungen ist die Baustellenvorankiindigung zu aktualisieren
und an das Landesamt fur Arbeitsschutz, Soziales und Gesundheit (LASG, E-Mail:
arbeitsschutz@lasg.landsh.de) erneut zu GUbermitteln.

Ein Organigramm mit Nennung aller Verantwortlichen und Beteiligten der Bauher-
rin inklusive der Kontaktdaten ist vor Baubeginn an das LASG zu Ubermitteln. Das
Organigramm ist regelmafig zu aktualisieren.

Uberbauung alter Olbohrungen

Der gutachterlich in der ,AbschlieRenden Stellungnahme zur Uberbaubarkeit von
Erddlbohrungen in den Altfeldern Holstein und Holstein-Hohenwohrden bei Heide*
fur jede Bohrung festgelegte Handlungsbedarf (siehe Tabelle 16 in dieser Stellung-
nahme) ist bei der Durchfihrung der BaumalRnahmen zu beachten. In diesem Zu-
sammenhang ist sicherzustellen, dass es zu keiner baubedingten Beeintrachti-
gung der Bohrlochintegritat kommt. Fur den Fall, dass alte Olbohrungen mit Ver-
kehrswegen uberbaut werden sollen, ist dies statisch zu berucksichtigen. Dabei
sind gegebenenfalls auch die durch den Schwerlastverkehr erzeugten Erschutte-
rungen zu beachten (siehe auch Hinweise 9.1 und 9.2 in diesem Bescheid).
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3.1

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

Auflagenvorbehalt

Gemal § 12 Absatz 3 BImSchG wird diese Teilgenehmigung unter dem Vorbehalt
erteilt, dass sie bis zur Entscheidung uber die 2. Teilgenehmigung mit weiteren
Auflagen verbunden werden kann.

Hinweise
Allgemeines

Mit der Zustellung dieses Genehmigungsbescheids endet die Gestattungswirkung
des Bescheids auf Zulassung des vorzeitigen Beginns vom 11. November 2025.

Die Raffinerie Heide GmbH betreibt eine Abwasserleitung, die das Anlagengrund-
stick quert. Daher ist die Betreiberin dieser Abwasserleitung frihzeitig vor Beginn
der BaumalRnahmen zu kontaktieren, zwecks eines Ortstermin, der Absprache und
Freigabe.

Die Telefonica Germany GmbH & Co. OHG betreibt eine Richtfunkverbindung, die
uber das Vorhabengrundstlck fuhrt. Um vorhabenbedingte Stérungen dieser
Richtfunkverbindung zu vermeiden, ist daher diese Betreiberin vor Beginn der
Baumallnahmen zu kontaktieren und Uber das Vorhaben zu informieren (E-Mail:
02-MW-BImSchG@telefonica.com).

Baurecht

Sollten dauerhafte Einfriedungen vorgesehen sein, sind diese nicht von § 61 Ab-
satz 1 Nummer 13 der LBO abgedeckt und gemaf § 61 Absatz 1 Nummer 7 LBO
verfahrenspflichtig. Ein diesbezlglicher Antrag ist bei der unteren Bauaufsichtsbe-
hoérde des Kreises Dithmarschen gegebenenfalls mit dem nachsten Genehmi-
gungsantrag nach dem BImSchG einzureichen.

Die Bauleiterin oder der Bauleiter hat daruber zu wachen, dass die BaumalRnahme
entsprechend den genehmigten Bauvorlagen und den 6ffentlich-rechtlichen Anfor-
derungen durchgefuhrt wird. Ein Wechsel in der Person des Bauherrn oder des
Bauleiters ist der Bauaufsichtsbehoérde unverziglich schriftlich mitzuteilen.

Der Bauherr hat die Benennung und den Wechsel des Bauleiters sowie den Aus-
fuhrungsbeginn genehmigungsbedurftiger Vorhaben und die Wiederaufnahme der
Bauarbeiten nach einer Unterbrechung von mehr als drei Monaten mindestens
eine Woche vorher der Bauaufsichtsbehdrde schriftlich mitzuteilen.

Die Bauvorlagen wurden aufgrund des § 63 Absatz 1 LBO nicht auf die Vereinbar-
keit mit dem Bauordnungsrecht gepruft. Ihr Entwurfsverfasser ist dafur verantwort-
lich, dass die Bauvorlagen den vorgenannten Vorschriften entsprechen.

Der Betreiber ist verpflichtet, die erforderlichen Ma3nahmen des Arbeitsschutzes
fur die Sicherheit und den Gesundheitsschutz seiner Beschaftigten entsprechend
den in § 4 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) genannten allgemeinen Grundsatzen zu
treffen. Insbesondere hat er dafur zu sorgen, dass die Arbeitsstatte den Vorschrif-
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2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

ten der Arbeitsstattenverordnung (ArbStattV) einschliellich inres Anhangs so ein-
gerichtet und betrieben wird, dass von ihr keine Gefahrdungen flr die Sicherheit
und die Gesundheit der Beschaftigten ausgehen.

Die Gefahrdungsbeurteilung muss bei Aufnahme der Beschaftigung im Betrieb
vorliegen.

Der Bauherrin oder dem Bauherrn obliegen bei der Planung und wahrend der
Bauphase diverse Aufgaben und Pflichten der Baustellenverordnung (BaustellV).
Sie kénnen diese Aufgaben persdnlich wahrnehmen. Sollten Sie nicht tber ent-
sprechende Fachkenntnisse verfigen, kbnnen diese Aufgaben an einen geeigne-
ten Dritten Ubertragen werden.

Brandschutz

Das Merkblatt Feuerwehrschlielungen des Kreises Dithmarschen kann unter der
E-Mail-Adresse brandschutzdienststelle@dithmarschen.de in der aktuellen Versi-
on abgerufen werden.

Das Merkblatt Feuerwehrplane des Kreises Dithmarschen und eine Word-Vorlage
fur die Objektbeschreibung kann unter der E-Mail-Adresse brandschutzdienst-
stelle@dithmarschen.de in der aktuellen Version abgerufen werden.

Auf Grundlage des § 28 Brandschutzgesetz (BrSchG) ist jeder Anlagenbetreiber
verpflichtet, den Feuerwehren eine Objektkunde vor Ort zu ermdglichen.

Zur Sicherstellung der Erreichbarkeit der Liegenschaft Hochwdhrden 10 ist eine
Anderung der Alarm- und Ausriickeordnung (AAO) der FF Wo6hrden als objektspe-
zifische Alarmierung seitens des Gemeindewehrfuhrers Wohrden (vergleiche Auf-
gaben der Gemeindewehrfuhrung gemal §11 Absatz 4 BrSchG) vorbereitet wor-
den. Dabei wird bei einem Schadensereignis in der Liegenschaft Hochwdhrden 10
die FF Lohe-Rickelshof im Rahmen der gemeindeubergreifenden Hilfe (siehe § 21
Absatz 1 BrSchG) mit alarmiert. Das heil3t, dass neben der zustandigen FF Wohr-
den zur Erreichung der Hilfsfrist die FF Lohe-Rickelshof diese Liegenschaft mit an-
fahrt.

Die Inhalte der DIN VDE 0132 ,Brandbekampfung und technische Hilfeleistung im
Bereich elektrischer Anlagen® wird in der Feuerwehrdienstvorschrift 2 und in den
Unfallverhutungsvorschriften der Feuerwehren fur die Brandbekampfung und tech-
nische Hilfeleistung im Bereich elektrischer Anlagen angewendet. Es wird um
Beachtung gebeten, insbesondere bezlglich der vorbereitenden MaRnahmen
durch den Anlagenbetreiber.

Aufgrund der Wartezeit, die eventuell durch die Zugangsfreigabe durch den Anla-
genverantwortlichen entsteht, ist es einsatztaktisch sinnvoll, bereits eine Lagebe-
urteilung mit den Informationen aus der Brandmeldeanlage vorzunehmen und
mdgliche MaRnahmen (Nachalarmierungen etc.) vorzubereiten.
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3.7

3.8

3.9

Dazu sollte auRerhalb der Anlagenbereiche ein Feuerwehranlaufpunkt am aufe-
ren ErschlieBungsring eingerichtet werden, der Uber ein Feuerwehranzeigetableau
verfugt und in dem ein Satz Feuerwehrlaufkarten und Feuerwehrplane hinterlegt
sind. Dieser Anlaufpunkt ist mit einem Doppelschloss mit der bei der FF Wohrden
eingefuhrten SchlieBung auszustatten.

Es kann auch ein gemeinsamer Feuerwehranlaufpunkt fur alle Anlagenbereiche
eingerichtet werden.

Mit dieser MalRinahme kann die Abweichung zur gesetzlichen Hilfsfrist reduziert
werden, da bereits mit den Informationen zur Auslésung der Brandmeldeanlage
(BMA) in den baulichen Anlagen ein Brandfortschritt erkannt werden konnte, der
weitere einsatztaktische MalRnahmen (Nachalarmierung weiterer Einsatzmittel und
Einsatzkrafte, konkretere Lagebeurteilung) ermoglicht.

Die Lage des Feuerwehranlaufpunktes / der Feuerwehranlaufpunkte und die Art
der SchlieRung sind mit der Brandschutzdienststelle abzustimmen.

Auf dem aulderen ErschlieBungsweg sollten in regelmalligen Abstanden Aus-
weichflachen fur einen Begegnungsverkehr eingerichtet werden. Diese kdnnten
gegebenenfalls auch fur eventuelle Bereitstellungsflachen genutzt werden (siehe
auch Hinweis 3.6). Dies ist mit der Brandschutzdienststelle im Vorwege abzustim-
men.

Es wird empfohlen, die Tore im Umfassungszaun (am aulRereren ErschlieBungs-
weg) zu den einzelnen Anlagenbereichen eindeutig zu kennzeichnen. Dies unter-
stltzt die Orientierung der Einsatzkrafte bereits vor Eintreffen eines Anlagenver-
antwortlichen und kann gegebenenfalls bei Anrufen von aul3en (Bevolkerung) Uber
den Notruf eine gezieltere Alarmierung der Anlagenverantwortlichen durch die Leit-
stelle ermoglichen sowie die Einsatzkrafte zielfUhrender an den Einsatzort lotsen.

Als gesetzliche Grundlage fur den abwehrenden Brandschutz wird in der einge-
reichten Brandschutztechnischen Stellungnahme zu dem geplanten Vorhaben das
Bayrische Feuerwehrgesetz herangezogen.

Es wird darauf hingewiesen, dass in Schleswig-Holstein das BrSchG in der aktuel-
len Fassung und der Erlass "Organisation und Ausrustung der freiwilligen Feuer-
wehren, Pflichtfeuerwehren und Werkfeuerwehren sowie die Laufbahnen und die
Ausbildung ihrer Mitglieder" (Organisationserlass Feuerwehren — OrgFw vom 24.
Oktober 2024) heranzuziehen ist. Auch hier werden Aufgaben bezlglich des
Brandschutzes und der Technischen Hilfe geregelt.

Aus der Kommentierung zu §§ 2, 17 und 23 BrSchG lasst sich entnehmen, dass
nicht alle verbleibenden Restrisiken von Betrieben und Einrichtungen mit erhdh-
tem Gefahrenpotential von der offentlichen Feuerwehr der Gemeinde Gbernom-
men werden konnen. Die Gemeinden haben ihre Feuerwehr im Rahmen ihrer
Leistungsfahigkeit aufzustellen, auszurusten und zu unterhalten (materiell und per-
sonell), wie es den ortlichen Verhaltnissen angemessen ist.
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4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

5.2

5.3

6.1

Auf die Bereitstellungspflichten nach § 27 BrSchG wird verwiesen.
Wasser- und Bodenschutz

Die untere Wasserbehorde des Kreises Dithmarschen weist im Zusammengang
mit der wasserrechtlichen Genehmigung fur die Regenruckhaltegraben- und be-
cken auf Folgendes hin:

Die Antragstellerin haftet flr alle Schaden, die sich aus dem Bau- und Anlagenbe-
trieb ergeben und halt die Genehmigungsbehdrde von allen Schadensersatzan-
spruchen frei, die sich aus dieser Genehmigung ergeben konnten.

Die Genehmigung hat keine Konzentrationswirkung. Sie schlie3t keine Genehmi-
gungen oder Zulassungen ein, die nach anderen Vorschriften erforderlich sind.

Die Regenwasseranlagen (der 110-kV-Schaltanlage, des 380-kV-Umspannwerkes,
des Konverters 1 und der DC-Schaltanlage sowie des Konverters Lieth) zur Fas-
sung und Ableitung des auf Dachflachen und Flachen aulerhalb von Gebauden
anfallenden Regenabflusses im unmittelbaren Anlagenbereich sind nicht Gegen-
stand der vorliegenden Genehmigungsplanung.

Die genehmigten Regenwasseranlagen dienen nicht als Zuleitung bzw. als Auf-
fangvorrichtungen im Sinne des § 22 der Verordnung tber Anlagen zum Umgang
mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV).

Fir Léschwasser-Rlckhalteanlagen beim Lagern wassergefahrdender Stoffe
(LO6RURL) sind von den hier genehmigten Regenentwasserungsanlagen unabhan-
gige Auffangsysteme zu errichten und zu betrieben.

Naturschutz

Die Grlneintragungen der unteren Naturschutzbehérde im Landschaftspflegeri-
schen Begleitplan sind zu beachten (siehe Anlage zu diesem Bescheid).

Das Verlegen eventuell erforderlicher Ver- und Entsorgungsleitungen aul3erhalb
des Gesamtvorhabengebietes bedarf gegebenenfalls einer zusatzlichen Genehmi-
gung durch die untere Naturschutzbehorde.

Sollen Uberschissige Bodenmengen zur Weiterverwertung auf landwirtschaftlich
oder anderweitig genutzte Flachen auRerhalb des Gesamtvorhabengebietes ver-
bracht werden, ist dies rechtzeitig im Vorfeld mit der unteren Naturschutzbehoérde
abzustimmen. Verwiesen wird in diesem Zusammenhang auf § 11a LNatSchG.

Arbeitsschutz

Die Bauherrin hat ab der Ausfuhrungsplanung ausreichende geeignete Koordina-
toren zu bestellen (siehe § 3 Absatz 1 BauStellV), die die Aufgaben gemaR § 3 Ab-
satz 2 und 3 BaustellV GUbernehmen. Zur Gewahrleistung der Sicherheit und des
Gesundheitsschutzes der Beschaftigten auf Baustellen ist die Bauherrin verpflich-
tet, den Stand der Technik gemaf § 4 ArbSchG einzuhalten. Fur die Auswahl ge-
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6.2

6.3

6.4

6.5

7.1

eigneter Koordinatoren konkretisieren die Regeln fur Arbeitsstatten auf Baustellen
(RABs) den Stand der Technik, insbesondere auch die Anforderungen an diese
Baufachkrafte (RAB 30).

Vor Beginn der Bauarbeiten ist ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan nach
§ 2 Absatz 3 BaustellV zu erstellen. Fir die Erstellung ist die RAB 31 als Stand der
Technik gemal} § 4 ArbSchG anzuwenden. Auf mitgeltende Unterlagen, die fur die
Erstellung des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans notwendig sind, ist an
den entsprechenden Stellen im Plan hin- und zu verweisen (Baustelleneinrich-
tungsplan, Raumkonzept, Arbeits- und Sicherheitsplan nach TRGS 524, verkehrs-
rechtliche Anordnungen etc.).

Verantwortliche und die jeweils betroffenen Firmen sind namentlich im Plan zu be-
nennen. Die fur die Baustelle relevanten Arbeitsschutzregelwerke sind in dem Plan
zu berucksichtigen. Die jeweiligen MaRnahmen sind hier konkret zu dokumentie-
ren. Die ermittelten und dokumentierten Ma3nahmen sind gemaf §§ 5 und 6 Bau-
stellV von allen auf der Baustelle tatigen zu bertcksichtigen und umzusetzen.

Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan ist regelmafig zu aktualisieren und
fur alle Gewerke einsehbar auf der Baustelle bereitzuhalten.

Die Vorankundigung ist auf der Baustelle sichtbar und vor Witterungseinflissen
geschutzt auszuhangen. Die Lesbarkeit muss wahrend der Dauer der Bauarbeiten
erhalten bleiben.

Gemal § 3 Absatz 2 BaustellV ist eine Unterlage fur spatere Arbeiten bereits in
der Planungsphase des Bauvorhabens zu erstellen.

Die festgelegten MaRnahmen sind bei spateren Wartungs- und Instandhaltungsar-
beiten an dem Bauobjekt einzuhalten. Das LASG behalt sich vor, diese Unterlagen
bei einer Betriebsprufung einzusehen.

Bei der Baustelleneinrichtung sind die Vorgaben der Arbeitsstattenverordnung
(ArbStattV) zu berlcksichtigen.

Gemal der Technischen Regel fur Arbeitsstatten A 4.1 sollen beispielsweise Toilet-
tenraume und mobile anschlussfreie Toilettenkabinen nicht mehr als 100 m Weg-
strecke vom Arbeitsort entfernt eingerichtet sein (maximal funf Minuten).

Ein Flucht- und Rettungskonzept muss gemaf ArbStattV in Verbindung mit dem
§ 4 ArbSchG und der BaustellV vor Beginn der Arbeiten ausgearbeitet und umge-
setzt sein.

Diese und alle weiteren MalRnahmen sind im Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
plan festzulegen und entsprechend umzusetzen.

StraBenbau

FUr den Ausbau der Einmindung ,Neuenkriger Weg (Wirtschaftsweqg)" in die
Kreisstralle 29 (Neuenkrug) ist ein Entwurf (dreifach) rechtzeitig vor Baubeginn
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7.2

7.3

8.1

9.1

9.2

beim Landesbetrieb Strallenbau und Verkehr, Breitenburger Strale 37, 25524
Itzehoe, Fachbereich 462, einzureichen.

Fir die Weiternutzung des Wirtschaftsweges ,,Hochwdhrden" als Zufahrt nach Ein-
ziehung ist eine Sondernutzungserlaubnis beim Landesbetrieb Strallenbau und
Verkehr, Breitenburger StralRe 37, 25524 Itzehoe, Fachbereich 462, zu beantra-
gen.

Alle Arbeiten im Bereich des StralRenkdrpers der Kreisstral3e sind mit dem Leiter

der StralRenmeisterei Wesselburen, Heider Chaussee 2, 25764 Wesselburen, Te-
lefon 04833 4290-0, E-Mail: Poststelle.SMWesselburen@lbv-sh.landsh.de, abzu-
stimmen.

Archaologie
Es wird auf § 15 Denkmalschutzgesetz (DSchG) hingewiesen:

Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies unverzuglich unmittelbar oder
Uber die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbehdrde mitzuteilen. Die Verpflich-
tung besteht ferner fur die Eigentiumerin oder den Eigentimer und die Besitzerin
oder den Besitzer des Grundstiicks oder des Gewassers, auf oder in dem der
Fundort liegt, und flr die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung
oder zu dem Fund gefuhrt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichte-
ten befreit die Ubrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal
und die Fundstatte in unverandertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebli-
che Nachteile oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflich-
tung erlischt spatestens nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung.

Archaologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche
Zeugnisse wie Veranderungen und Verfarbungen in der naturlichen Bodenbe-
schaffenheit.

Berilicksichtigung des Altbergbaus

Es wird darauf hingewiesen, dass im Bereich alter Erdolfelder mit Resten des Alt-
bergbaus gerechnet werden muss, die aufgrund des Alters nicht in jedem Fall in
den noch vorhandenen Unterlagen dokumentiert sind. Sollten diese vorgefunden
werden, ist umgehend die Harbour Energy Germany GmbH zu kontaktieren
(Abteilung Ruckbau, E-Mail: philipp.schlotmann@harbourenergy.com, Telefon
05442 20-0).

Ebenso wird darauf hingewiesen, dass im Planungsbereich Reste ehemaliger Lei-
tungen liegen. Die im Erdreich verbliebenen Leitungsreste sind nach Ende der
Produktion verddmmert worden und nicht mehr in Betrieb.
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Vv Entscheidungsgrundlagen/ Antragsunterlagen
Nachfolgend aufgeflihrte Unterlagen sind Bestandteil dieses Genehmigungs-
bescheides:
Kap. Benennung An;::tll:er
Inhaltsverzeichnis 5
1 Antrag
1.1 Antrag fur eine Genehmigung nach dem BImSchG 7
1.2 Kurzbeschreibung 71
2 Lageplane
2.1 Topographische Karte 2
2.3 Grundkarte 2
2.3 Ubersichtsplan 22
24 Lageplan 3
2.5 Bauzeichnungen 84
2.6 Werkslage- und Gebaudeplan 2
2.7 Auszug aus gultigem Flachennutzungs- oder Bebauungsplan 5
2.8 Sonstiges (Geltungsbereich Genehmigungen)
3 Anlage und Betrieb
31 Beschreibung der Zt_Jm_ Betrieb erforderlichen technischen Einrich- 6
tungen und Nebeneinrichtungen
3.2 Gliederung der Anlage in Anlagenteile und Betriebseinheiten 1
4 Emissionen und Immissionen im Einwirkungsbereich der Anlage
4.1 Art und Ausmal} aller luftverunreinigenden Emissionen 82
4.6 Quellenplan Schallemissionen/ Erschitterungen 183
4.7 Sonstige Emissionen 7
4.8 Vorgesehene MaRnahmen zur Uberwachung aller Emissionen 4
5 Messung von Emissionen und Immissionen sowie Emissionsmin-
derung
5.1 Vorgese.hepe MaBnahmgn zym Schutz vor und zur Vorsorge ge- 3
gen schadliche Umwelteinwirkungen
6 Anlagensicherheit
6.1 Anwendbarkeit der Stérfall-Verordnung (12. BImSchV) 5
7 Arbeitsschutz
71 Vorgesehene Malinahmen zum Arbeitsschutz 3
8 Betriebseinstellung
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Kap. Benennung Anza_hl der
Seiten

8.1 Vorgesehene MalRnahmen fiir den Fall der Betriebseinstellung 5

9. Abfalle

9.5 Mafinahmen zur Abfallvermeidung 3

10 Abwasser

101 Allgemeine Angaben zur Abfallwirtschaft 3

10.2 Entwasserungsplan 29

10.3 Beschreibung der abwasserrelevanten Vorgange 18

10.6 MaRnahmen zur Uberwachung der Abwasserstrome 5

10.8 Abwassertechnisches FlieRbild 2

10.11 | Auswirkungen auf Gewasser bei Direkteinleitung 5

10.12 |Niederschlagsentwasserung 1

10.13 |Sonstiges (Hydraulische Berechnung, Ubersichts- und Lageplane,
Wasserhaltungskonzept etc.) 127

11 Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

11.8 Sonstiges (Beschreibung AwSV) 11

12 Bauvorlagen und Unterlagen zum Brandschutz

12.3 a |Baubeschreibung

12.4 Bauvorlageberechtigung 2

12.5 Nachweis des Brandschutzes 20

12.8 Angaben Uber die gesicherte Erschlielfung 3

12.9 Sonstiges (Antragsformular baulicher Teil, Baubeschreibung,
Ubersichtsplan, Lageplane, Schnitte, geotechnischer Bericht, Set-
zungsberechnungen, Nachweis Kampfmittelfreiheit, Stellungnah- 1131
me historische Tiefenbohrungen, Verkehrsgutachten, Rickbau-
verpflichtung, Kaufvertrdge, Grunderwerbsverzeichnis etc.)

13 Natur und Landschaft

13.1 Angaben zum Betriebsgrundstiick und zur Wasserversorgung

sowie zu Natur, Landschaft und Bodenschutz 3
13.2 Vorprufung nach § 34 BNatSchG — allgemeine Angaben 1
13.3 Vorprufung nach § 34 BNatSchG — ausgehende Wirkungen 8
13.5 Sonstiges (Landschaftspflegerischer Begleitplan, Fachbeitrag

Artenschutz, Fachbeitrag EU-Wasserrahmenrichtlinie, Erlduterung 474

Altlasten, Bodenschutzkonzept, Voruntersuchung Archaologie

etc.)
14 Umweltvertraglichkeitspriufung (UVP)
14.1 Klarung des UVP-Erfordernisses 1
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B Begrundung
| Sachverhalt / Verfahren

1. Antrag nach §§ 8, 19 Absatz 3 BImSchG

Die TenneT TSO GmbH, 95448 Bayreuth, Bernecker Stral3e 70, hat mit Datum
vom 23. Juni 2025 beim Landesamt fur Umwelt (LfU) gemaR § 8 BImSchG den
Antrag auf Erteilung einer 1. Teilgenehmigung zur Errichtung und zum Betrieb des
Multiterminal-Hubs Heide (sogenannter HeideHub) gestellt. Die geplante Anlage,
die in mehreren Bauabschnitten geplant und realisiert werden soll, wird im We-
sentlichen aus drei Teilanlagen bestehen, und zwar aus einer Umspannanlage,
einem Konverter und einer Gleichstrom-Schaltanlage.

Der vorgesehene Standort der ortsfesten Anlage befindet sich in
25797 Wohrden, Hochwohrden

Gemarkung Wohrden, Flur 5,
Flursticke 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 79, 80 und 81,

Gemarkung Wohrden, Flur 6,

Flursticke 1/1, 3,4, 5,6, 7,9, 10/1, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 31, 32, 33, 35, 37,
38, 39, 41, 43/1, 43/2, 44, 45/1, 46, 47, 49/1, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
62, 63, 64, 69, 70, 71, 72,73, 74,75, 76, 77,78, 79, 80, 81, 82, 83, 87, und 89,

Gemarkung Wohrden, Flur 7,
Flurstiicke 17, 35, 36, und 74/1,

Gemarkung Lieth, Flur 3,
Flurstick 63, 136, 139, 141, 142, 147, 149 und 155.

Die fur das Vorhaben erforderliche Genehmigung soll gemaR § 8 BImSchG in
mehreren Teilgenehmigungen erteilt werden. Gegenstand der ersten Teilgenehmi-
gung sind folgende MalRnahmen:

» Gelandeaufschuttung einschliel3lich erforderlicher Vorkonsolidierung;
» Bau der Regenrickhaltegraben und -becken;

« Bau der Grundstlcksentwasserung;

» Herstellen der Baustelleneinrichtung;

» Errichtung der Zuwegung zum Gelande inkl. StraRenanbindung (,innere Er-
schlielung®);

» Schaffung der sonstigen Infrastruktur (z. B. Leitungstrassen fur Strom und
Wasser).
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2.1

2.2

Genehmigungsverfahren

Das geplante Vorhaben bedarf einer Genehmigung nach dem BImSchG, da es in
besonderem Male geeignet ist, schadliche Umwelteinwirkungen hervorzurufen
oder in anderer Weise die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft zu gefahrden, er-
heblich zu benachteiligen oder erheblich zu belastigen.

Bei der geplanten Gesamtanlage (Umspannanlage mit einem Konverter und einer
Gleichstrom-Schaltanlage) handelt es sich im Sinne des BImSchG um eine Elek-
troumspannanlage mit einer Oberspannung von 220 Kilovolt (kV) oder mehr. Die
Anlage fallt daher unter die Nummer 1.8, Verfahrensart V des Anhangs 1 der 4.
BImSchV, so dass nur ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren (ohne Offentlich-
keitsbeteiligung) hatte durchgefuhrt werden mussen.

Auf Antrag der Vorhabentragerin wurde jedoch gemaf § 19 Absatz 3 BImSchG
Uber die Zulassigkeit des Vorhabens in einem férmlichen Genehmigungsverfahren
mit Offentlichkeitsbeteiligung entschieden.

Gemal § 2 Nummer 3 der Landesverordnung Uber die zustandigen Behorden
nach immissionsschutzrechtlichen sowie sonstigen technischen und medientber-
greifenden Vorschriften des Umweltschutzes (ImSchV-ZustVO) ist das LfU die zu-
standige Behdrde fur die Durchfihrung des Genehmigungsverfahrens.

UVP-Pflicht

Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich um ein Vorhaben, das nicht in der
der Anlage 1 zum UVP-Gesetz (UVPG) aufgefihrt wird.

Erfordernis einer Vertraglichkeitsprufung nach § 34 BNatSchG

Nach § 34 Absatz 1 BNatSchG sind Projekte vor ihrer Zulassung auf ihre Vertrag-
lichkeit mit den Erhaltungszielen eines Natura-2000-Gebiets zu Uberprifen, wenn
sie einzeln oder im Zusammenhang mit anderen Projekten geeignet sind, das Ge-
biet erheblich zu beeintrachtigen.

Im direkten Umfeld des Vorhabens befinden Sich keine Natura-2000-Gebiete. Im
weiteren Umfeld, ca. 3,5 km westlich des Anlagengrundstiickes, befinden sich fol-
gende Natura-2000-Gebiete:

* FFH-Gebiet DE 0916-391 ,Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer
und angrenzende Kustengebiete®,

» EU-Vogelschutzgebiet ,DE 0916-491 Ramsar-Gebiet Schleswig-Holsteinisches
Wattenmeer und angrenzende Kustengebiete®.

Mit Blick auf die raumliche Distanz und die geringe raumliche Wirkintensitat des
Vorhabens kénnen negative Auswirkungen auf die Schutz- und Erhaltungsziele
dieser Schutzgebiete sicher ausgeschlossen werden. Eine formelle Prufung der
Belange des § 34 BNatSchG war daher nicht erforderlich.
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23

24

Behordenbeteiligung

Nach Prifung der eingereichten Antragsunterlagen auf Vollstandigkeit wurden ge-
maf § 10 Absatz 5 BImSchG und § 11 der Verordnung Uber das Genehmigungs-
verfahren (9. BImSchV) von folgenden Behorden und Stellen, deren Aufgabenbe-
reiche durch das Vorhaben beruhrt werden, Stellungnahmen zum Genehmigungs-
antrag eingeholt:

* Archaologisches Landesamt,

* Bundesamt fUr Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundes-
wehr, Referat INFRA | 3,

« Bundesnetzagentur, Referat 226,
« Bundesnetzagentur, Referat 814,
* Deich- und Hauptsielverband Dithmarschen,

» Kreis Dithmarschen mit den Fachdiensten:
— Bauaufsicht,
— Brandschutz,
— Wasser, Boden und Abfall
— Naturschutz,

 Landesamt fur Arbeitsschutz, Soziales und Gesundheit,
* Landesamt fir Bergbau, Energie und Geologie (Niedersachsen),
» Landesbetrieb fir StralRenbau und Verkehr,

*  Ministerium fur Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport, Abteilung Landes-
planung.

Da das geplante Vorhaben jeweils im Aul3enbereich der Gemeinden Wéhrden und
Lieth realisiert werden soll, wurden beide Gemeinden Uber das Amt Heider Um-
land gemal § 36 Baugesetzbuch (BauGB) beteiligt.

Darlber hinaus wurden die Telefénica Germany GmbH & Co. OHG und die Har-
bour Energy Germany GmbH um Stellungnahme zum beantragten Vorhaben ge-
beten.

Die von beteiligten Behdrden und Stellen eingegangenen Stellungnahmen wurden
in diesem Bescheid unter anderem in Form von Nebenbestimmungen und Hinwei-
sen bertcksichtigt.

Unterrichtung der Umweltverbande

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens wurden Kurzbeschreibungen des ge-
planten Vorhabens an die folgenden anerkannten Naturschutzverbande versandt:

* Arbeitsgemeinschaft der nach § 29 BNatSchG anerkannten Verbande, Kiel,
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2.5

26

* Bund fur Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Landesverband
Schleswig-Holstein e. V., Kiel,

* Naturschutzbund Deutschland (NABU), Landesverband Schleswig-Holstein
e. V., Neumunster.

Die unterrichteten Umweltverbande haben sich nicht zu dem geplanten Vorhaben
geauldert.

Bekanntmachung / Auslegung

Nach § 8 Absatz 1 der 9. BImSchV hat das LfU das Vorhaben im amtlichen Verof-
fentlichungsblatt (Amtsblatt des Landes Schleswig-Holstein) und im Internet offent-
lich bekannt zu machen.

Diese o6ffentliche Bekanntmachung erfolgte am 3. September 2025:

« online im Amtsblatt Schleswig-Holstein unter https://verkuendungspor
tal.schleswig-holstein.de sowie

* im Internetportal BOB-SH BImSchG unter BImSchG.Bob-sh.de.

Antrag und Antragsunterlagen, aus denen sich die Angaben zur Art, zum Umfang
und zu moglichen Auswirkungen des geplanten Vorhabens ergeben, konnten in
der Zeit von 11. September 2025 bis 13. Oktober 2025 im Internet unter
BImSchG.Bob-sh.de eingesehen werden.

Einwendungen und Erdrterungstermin

Innerhalb der Einwendungsfrist, in der Zeit vom 11. September 2025 bis zum
27. Oktober 2025, sind bei der Genehmigungsbehoérde keine Einwendungen ge-
gen das Vorhaben eingegangen.

Der urspringlich fur den 16. Dezember 2025 vorgesehene Erdrterungstermin
konnte daher entfallen. Dies wurde mit Bekanntmachung vom 5. November 2025
im Internet unter BImSchG.Bob-sh.de verdffentlicht.

Sachprufung
Prifung der Genehmigungsvoraussetzungen

Gemal § 8 BImSchG soll auf Antrag eine Genehmigung fur die Errichtung einer
Anlage oder eines Teils einer Anlage oder fir die Errichtung und den Betrieb eines
Teils einer Anlage erteilt werden, wenn:

1. ein berechtigtes Interesse an der Erteilung einer Teilgenehmigung bestent,

2. die Genehmigungsvoraussetzungen fur den beantragen Gegenstand der
Teilgenehmigung vorliegen und

3. eine vorlaufige Beurteilung ergibt, dass der Errichtung und dem Betrieb der
gesamten Anlage keine von vornherein unuberwindlichen Hindernisse im
Hinblick auf die Genehmigungsvoraussetzungen entgegenstehen.
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1. Berechtigtes Interesse

Ein berechtigtes Interesse an der Erteilung einer Teilgenehmigung ist regelmaig
anzunehmen, wenn bei umfangreichen Anlagen Planung, Ausbau und Betrieb
sinnvollerweise in Abschnitten vorgenommen werden, weil hiermit eine Verfah-
rensbeschleunigung und -Vereinfachung verbunden ist.

Im vorliegenden Fall wurde das berechtigte Interesse damit begriindet, dass auf-
grund der vorliegenden Baugrundverhaltnisse in Kombination mit hohen, Uberwie-
gend gespannten Grundwasserverhaltnissen im fixiertem Zielgebiet des Vorha-
bens und somit im Baufeld der Gesamtanlage gangige bauvorbereitende Mal3nah-
men anzuwenden sind. Die vorgesehenen MalRnahmen, wie Aufschuttung inkl.
Uberschiittung mit anschlieRender Gelandesetzung sowie Flachenentwasserung,
sind zeitlich vor der eigentlichen Errichtung der Anlage durchzufuhren, um eine
entsprechende Wirksamkeit herstellen zu kdnnen. Je langer der Untergrund Zeit
hat, sich zu setzen, desto geringer sind mdgliche Sekundar-Setzungen nach dem
Anlagenbau. Diese MalRnahmen sind unabhangig von den spateren Layouts der
Anlagenteile zu sehen. Eine MalRthahmenumsetzung nach der Bindung eines Her-
stellers wirde den Zeitplan fir die Errichtung selbst sowie den Uibergeordneten
Zeitplan und damit verbunden die Inbetriebnahme des Vorhabens deutlich verzo-
gern. Zudem koénnen Risiken spaterer, setzungsbedingter Schaden an der Anlage,
die sich sowohl monetar als auch im schlimmsten Fall auf die Versorgungssicher-
heit auswirken kdnnten, bereits im Vorfeld minimiert werden und bei der Planung
der Errichtung der Teilanlagen und Nebeneinrichtungen besser bericksichtigt wer-
den.

Vor diesem Hintergrund dienen die beantragten bauvorbereitenden Malnahmen
der Verringerung des Investitionsrisikos sowohl im Hinblick auf den Ubergeordne-
ten Zeitplan des Gesamtprojektes als auch im Hinblick auf die spatere Anlagen-
und Versorgungssicherheit.

Festzuhalten ist, dass das berechtigte Interesse an der Aufteilung der Genehmi-
gung in mehrere Teilgenehmigungen nachvollziehbar ist und von der Genehmi-
gungsbehdrde anerkannt wird.

Die Voraussetzung des § 8 Absatz 1 Nummer 1 BImSchG wird somit erfullt.
2, Genehmigungsvoraussetzungen fir Gegenstand der 1. Teilgenehmigung

Die sachlichen Genehmigungsvoraussetzungen fur den beantragten Gegenstand
der 1. Teilgenehmigung ergeben sich aus § 6 BImSchG. Danach ist die Genehmi-
gung zu erteilen, wenn sichergestellt ist, dass die aus § 5 BImSchG und einer auf
Grund des § 7 BImSchG erlassenen Rechtsverordnung ergebenen Pflichten erflllt
werden und andere &ffentlich-rechtliche Vorschriften und Belange des Arbeits-
schutzes der Errichtung und dem Betrieb der Anlage nicht entgegenstehen.
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2.1

Grundpflichten fur Betreiber genehmigungsbedurftiger Anlagen (§ 5 BImSchG)

Zur Gewahrleistung eines hohen Schutzniveaus fur die Umwelt insgesamt ist im
Rahmen des Genehmigungsverfahrens zu prifen, ob die sich aus § 5 BImSchG
ergebenden Grundpflichten fur Betreiber genehmigungsbedurftiger Anlagen erfullt
werden.

Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren, erheblichen
Nachteilen und erheblichen Belastigungen fir die Allgemeinheit und die Nachbar-
schaft (§ 5 Absatz 1 Nummer 1 BImSchG)

Die Schutz-und Abwehrpflicht gemal} § 5 Absatz 1 Nummer 1 BImSchG umfasst
die Verpflichtung, genehmigungsbedurftige Anlagen so zu errichten und zu betrei-
ben, dass schadliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche
Nachteile und erhebliche Belastigungen fur die Allgemeinheit und Nachbarschaft
nicht hervorgerufen werden kénnen.

Nach § 3 BImSchG sind schadliche Umwelteinwirkungen ,Immissionen, die nach
Art, Ausmald oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder er-
hebliche Belastigungen fur die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuflh-
ren". Bei dem beantragten Vorhaben, hier bauvorbereitende MalRnahmen, sind
dies insbesondere Umwelteinwirkungen, die durch Gerausch- und Staubimmissio-
nen hervorgerufen werden kénnen.

Mit Blick auf den Schutz der Nachbarschaft durch baubedingte Gerauschimmissio-
nen hat die Antragstellerin das von der Muller-BBM Industry Solutions GmbH am
8. Marz 2025 erstellte schalltechnische Gutachten zu den geplanten Baumalinah-
men vorgelegt (vgl. Kapitel 4 der Antragsunterlagen). In diesem Gutachten wurden
die Gerausche wahrend der gesamte Bauphase untersucht. Dazu wurden anhand
des vorliegenden Terminplans zu den Bautatigkeiten insgesamt 16 Bauszenarien
mit sich teilweise Uberschneidenden Bauvarianten betrachtet und beurteilt, welche
im Hinblick auf den madglichen gleichzeitigen Einsatz von Baumaschinen als
Worst-Case-Abschatzung Uber die gesamte Bauzeit angesehen werden konnen.
Dieses Schallgutachten hat im Wesentlichen folgende Ergebnisse ergeben:

* An einer Vielzahl der betrachteten Immissionsorte und Bauszenarien ergibt
sich tags unmittelbar eine Unterschreitung der Immissionsrichtwerte der AVV
Baularm. Nachts werden an allen Immissionsorten und in allen Bauszenarien
die Immissionsrichtwerte der AVV Baularm unter Beachtung entsprechender
Gerauschminderungsmallnahmen an den Wasserhaltungsanlagen unterschrit-
ten.

* Nicht auszuschliefl3en ist jedoch, dass die Beurteilungspegel in den Bauszena-
rien S1 bis S10, S15 und S16 an wenigen Immissionsorten (je nach Bauszena-
rio an den Immissionsorten (10) 09, 10, 11 und 12) tags deutlich oberhalb der
Immissionsrichtwerte der AVV Baularm liegen konnen.

Um den vorstehenden Ergebnissen der Baularmprognose Rechnung zu tragen
und die Nachbarschaft ausreichend vor erheblichen Gerauschimmissionen wah-
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rend der Bauphase zu schutzen, wurden daher mehrere Nebenbestimmungen in
diesen Genehmigungsbescheid aufgenommen (vgl. A lll.2.2 in diesem Bescheid).
Damit ist sichergestellt, dass insbesondere an den Immissionsorten, an denen auf
Grundlage einer Worst-Case-Abschatzung Richtwertliberschreitungen nicht aus-
zuschlie3en sind, gegebenenfalls zusatzliche SchallminderungsmalRnahmen ge-
pruft und umgesetzt werden. Zum anderen wird sichergestellt, dass die betroffene
Nachbarschaft frihzeitig Uber geplante Baumalnahmen informiert wird und sich
diese auf baubedingte Gerauscheinwirkungen einstellen kann.

Dessen ungeachtet sind potentiell besonders belastigende Bauaktivitaten wahrend
der Nachtzeit (im Sinne der AVV Baularm von 20 Uhr bis 7 Uhr) nicht beantragt
worden.

Der Schutz der Nachbarschaft vor erheblichen Staubimmissionen wahrend der
Bauphase ist grundsatzlich sichergestellt, wie der vorgelegten Staubimmissions-
prognose vom 24. Januar 2025 zu entnehmen ist. In diesem Gutachten wird nach-
vollziehbar dargestellt, dass bezlglich der Gesamtbelastung durch Staubimmissio-
nen die Immissionswerte fur Schwebstaub (PM10 und PM2,5) nach Ziffer 4.2.1 der
Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft 2021) an den mal3geben-
den Immissionsorten unterschritten werden. Der Immissionswert fur Staubnieder-
schlag nach Ziffer 4.3.1 der TA Luft 2021 wird ebenfalls in der Gesamtbelastung

an allen Immissionsorten unterschritten.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass bei Einhaltung der Nebenbestimmungen
zum Schallschutz und zum Schutz vor Staubimmissionen die Schutzpflicht nach
§ 5 Absatz 1 Nr. 1 BImSchG erfullt wird.

Die Aufnahme des Auflagenvorbehalts ermdglicht es der Genehmigungsbehdrde
im Ubrigen, zusétzliche MaBnahmen zum Schutz der Nachbarschaft und der Um-
welt zu fordern, falls wahrend der Bauphase oder im Verlauf des nachsten Teilge-
nehmigungsverfahrens neue Erkenntnisse einen behdérdlichen Handlungsbedarf
erkennen lassen.

Vorsorge gegen schadliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebli-
che Nachteile und Belastigungen, insbesondere durch die dem Stand der Technik
entsprechenden MalRnahmen (§ 5 Absatz 1 Nummer 2 BImSchG)

Die immissionsschutzrechtliche Vorsorgepflicht gemal § 5 Absatz 1 Nummer 2
BImSchG soll entsprechend einer Risikovorsorge zu einer Begrenzung von Emis-
sionen auch unterhalb der Schadlichkeitsschwelle und unabhangig von der ortli-
chen Immissionsbelastung flhren.

Mit Blick auf den Schutz der Nachbarschaft durch Gerausch- und Staubimmissio-
nen wahrend der Bauphase ist grundsatzlich von einer ausreichenden Vorsorge
auszugehen. Dies haben in der Vergangenheit vergleichbare Bauvorhaben der An-
tragstellerin in Schleswig-Holstein gezeigt. Dessen ungeachtet stellen die beiden
Auflagen unter A lll 2.2.2 und A lll 2.2.6 sicher, dass mogliche Beeintrachtigungen
durch Gerausch- und Staubimmissionen nach dem Stand der Technik vorsorglich
gemindert werden.
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2.2

2.3

2.3.1

Wahrend der Bauphase werden Lichtemissionen verursacht. Die Auflage unter
Alll 2.2.7 stellt sicher, dass die flr einen sicheren Baustellenbetrieb notwendige
Beleuchtung auf das raumlich und zeitlich notwendige Malf3 beschrankt wird und
Anlockeffekte auf Insekten gemindert werden.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass nach Einschatzung der Genehmigungs-
behdrde die Vorsorgepflicht nach § 5 Absatz 1 Nummer 2 BImSchG erfullt wird.

Betreiberpflichten gemal § 5 Absatz 1 Nummer 3 und 4 sowie gemaf § 5 Ab-
satz 3 BImSchG

Die Betreiberpflichten nach § 5 Absatz 1 Nummern 3 und 4 sowie Absatz 3
BImSchG beziehen sich auf den spateren Betrieb der geplanten Anlage. Die Pri-
fung der Einhaltung dieser Pflichten erfolgte im Rahmen der vorlaufigen Beurtei-
lung des Gesamtvorhabens (vgl. Ausfiuhrungen unter B 1l 3.1 dieses Bescheids).

Pflichten aus aufgrund von § 7 BImSchG erlassenen Rechtsverordnungen

Gemal} § 6 Absatz 1 Nummer 1 BImSchG ist aullerdem zu prufen, ob sicherge-
stellt ist, dass die Erflllung der Pflichten aus einer aufgrund des § 7 BImSchG er-
lassenen Rechtsverordnung durch das beantragte Vorhaben gegeben ist.

Das geplante Vorhaben fallt nicht unter den Bereich einer nach § 7 BImSchG er-
lassenen Rechtsverordnung.

Andere offentlich-rechtliche Vorschriften

Gemal § 6 Absatz 1 Nummer 2 BImSchG ist die Genehmigung ist zu erteilen,
wenn andere o6ffentlich-rechtliche Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes
dem Vorhaben nicht entgegenstehen.

Die Beteiligung der Fachbehdrden und Stellen, deren Belange durch das Vorha-
ben bertuhrt werden, hat ergeben, dass keine Bedenken gegen das Vorhaben be-
stehen. Das naturschutzrechtliche Einvernehmen/ Benehmen gemafl § 17 Ab-
satz 1 BNatSchG in Verbindung mit § 11 Absatz 1 LNatSchG wurde von der unte-
ren Naturschutzbehdrde erteilt.

Die Belange des Arbeitsschutzes wurden von der zustandigen Behorde geprift.
Arbeitsschutzrechtliche Bedenken gegen das Vorhaben wurden nicht vorgebracht.

Auch mit Blick auf das Bauplanungsrecht, die eingeschlossenen und nicht einge-
schlossenen Entscheidungen bestehen keine Bedenken gegen das Vorhaben.

Bauplanungsrechtliche Zulassigkeit

Hinsichtlich der bauplanungsrechtlichen Zulassigkeit ist festzuhalten, dass das
beantragte Vorhaben gemaf § 35 Absatz 1 Nummer 3 BauGB als privilegiertes
Vorhaben im AulRenbereich einzustufen ist. Die Gemeinden Woéhrden und Lieth
haben jeweils mit Stellungnahme vom 28. August 2025 das gemeindliche Einver-
nehmen nach § 36 BauGB erteilt. Die gesicherte ErschlieBung des Vorhabens ist
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23.2

233

gegeben. Ziele der Raumordnung stehen dem Vorhaben nicht entgegen. Die erfor-
derliche Anderung des Flachennutzungsplanes der Gemeinde Wéhrden fiir das
Gebiet ,sudlich der B 203, westlich der Grenze zur Gemeinde Lohe-Rickelshof,
ndrdlich der Grenze zur Gemeinde Lieth und stlich der K 29 (20. Anderung) hat
das Ministerium fir Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport des Landes Schles-
wig-Holstein mit Bescheid vom 1. Oktober 2025 nach § 6 Absatz 1 BauGB geneh-
migt. Andere Offentlich-rechtlichen Belange stehen dem Vorhaben in bauplanungs-
rechtlicher Sicht ebenfalls nicht entgegen.

Die Antragstellerin hat gemaR § 35 Absatz 5 BauGB zudem eine Verpflichtungser-
klarung abgegeben, das Vorhaben nach dauerhafter Aufgabe der zulassigen Nut-
zung zurlckzubauen und Bodenversiegelungen zu beseitigen (Ruckbauverpflich-
tung). Die Absicherung dieser Rickbauverpflichtung durch eine Baulasteintragung
und Sicherheitsleistung (z. B. Bankburgschaft) ist im vorliegenden Fall nicht erfor-
derlich, da es sich bei der Antragstellerin und spateren Anlagenbetreiberin um eine
nach dem Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) zertifizierte Ubertragungsnetzbetrei-
berin handelt. GemaR § 11 Absatz 4 EnWG ist fur solche Betreiber auf die Anfor-
derung von Sicherheitsleistungen oder anderer Sicherungsmittel zu verzichten. In
der Gesetzesbegrindung (BT-Drs. 20/7310, S. 73) heildt es hierzu:

,ES handelt sich um eine Klarstellung, dass die Erbringung von Sicher-
heitsleistungen durch die Ubertragungsnetzbetreiber im Rahmen von Ge-
nehmigungsverfahren nicht erforderlich ist. Dies dient dem gesetzlichen
Ziel eine preisglnstige Energieversorgung zu gewahrleisten. Das ublicher-
weise durch eine Sicherheitsleistung abgedeckte Risiko wurde im Rahmen
der Entscheidung Uber die Zertifizierung des betreffenden Ubertragungs-
netzbetreiber bereits mitbetrachtet, so dass eine erneute Sicherheitsleis-
tung zur Risikoabsicherung nicht erforderlich ist.”

Somit ist festzuhalten, dass auch die bauplanungsrechtliche Zulassigkeit des Vor-
habens gegeben ist.

Gemal § 13 BImSchG einkonzentrierte Zulassungen

Diese Genehmigung schliet gemal § 13 BImSchG die folgenden Genehmigun-
gen ein:

« wasserrechtliche Genehmigung zum Bau und Betrieb der Regenrickhaltegra-
ben und -becken gemal} § 60 Absatz 7 WHG in Verbindung mit § 52 Absatz 1
Satz 1 LWG,

« naturschutzrechtliche Genehmigung gemaf §§ 30 Absatz 3, 67 Absatz 1 Num-
mer 1 BNatschG in Verbindung mit § 21 Absatz 3 LNatschG zur Beseitigung
geschutzter Biotope.

Nicht gemal § 13 BImSchG einkonzentrierte Zulassungen

Im vorliegenden Fall sind zur Realisierung des geplanten Vorhabens umfangreiche
Gewasserausbaumalinahmen erforderlich, fur die die Antragstellerin eine wasser-
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3.1

rechtliche Plangenehmigung nach § 68 Absatz 2 WHG beantragt hat. Die dafur zu-
standige Genehmigungsbehorde, die untere Wasserbehorde des Kreises Dithmar-
schen, hat die beantragte Plangenehmigung am 26. November 2025 erteilt. Der

immissionsschutzrechtlichen Koordinierungspflicht wird somit Rechnung getragen.

Vorlaufige Beurteilung des Gesamtvorhabens

Dritte und letzte Voraussetzung fir die Erteilung einer Teilgenehmigung ist, dass
der Errichtung und dem Betrieb der gesamten Anlage keine von vornherein un-
Uberwindlichen Hindernisse im Hinblick auf die Genehmigungsvoraussetzungen
entgegenstehen. So muss die vorlaufige Beurteilung des Gesamtvorhabens mit
hinreichender Wahrscheinlichkeit ergeben, dass die sachlichen Genehmigungs-
voraussetzungen nach § 6 BImSchG erfullt werden. Danach ist die Genehmigung
zu erteilen, wenn sichergestellt ist, dass die aus § 5 BImSchG und einer auf Grund
des § 7 BImSchG erlassenen Rechtsverordnung ergebenen Pflichten erfullt wer-
den und andere o6ffentlich-rechtliche Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes
der Errichtung und dem Betrieb der Anlage nicht entgegenstehen.

Grundpflichten fur Betreiber genehmigungsbedurftiger Anlagen (§ 5 BImSchG)

Zur Gewahrleistung eines hohen Schutzniveaus fur die Umwelt insgesamt ist im
Rahmen des Genehmigungsverfahrens zu prifen, ob auch mit Blick auf das Ge-
samtvorhaben die sich aus § 5 BImSchG ergebenden Grundpflichten fiir Betreiber
genehmigungsbedurftiger Anlagen erfullt werden.

Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren, erheblichen
Nachteilen und erheblichen Belastigungen fur die Allgemeinheit und die Nachbar-
schaft (§ 5 Absatz 1 Nummer 1 BImSchG)

Die Schutz-und Abwehrpflicht gemal} § 5 Absatz 1 Nummer 1 BImSchG umfasst
die Verpflichtung, genehmigungsbedurftige Anlagen so zu errichten und zu betrei-
ben, dass schadliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche
Nachteile und erhebliche Belastigungen fur die Allgemeinheit und Nachbarschaft
nicht hervorgerufen werden kénnen.

Nach § 3 BImSchG sind schadliche Umwelteinwirkungen ,Immissionen, die nach
Art, Ausmald oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder er-
hebliche Belastigungen fur die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuflh-
ren". Bei dem geplanten Gesamtvorhaben, hier eine Umspannanlage mit Konver-
terstation und Gleichstrom-Schaltanlage, sind dies insbesondere Umwelteinwir-
kungen, die durch Gerausche und elektromagnetische Felder — vor allem nieder-
frequente und statische elektrische und magnetische Felder — wahrend des Anla-
genbetriebs entstehen werden.

Die baubedingten Gerauschimmissionen, die durch die spatere Errichtung der ein-
zelnen Teilanlagen verursacht werden, wurden in dem unter B Il 2.1 a) genannten

Schallgutachten (Baularmprognose) betrachtet und beurteilt. Auf Grundlage dieser
Prognose sind keine baubedingten Gerauschimmissionen zu erwarten, die grund-
satzlich gegen die Genehmigungsfahigkeit des Gesamtvorhabens sprechen. Im
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Ubrigen kann der Schutz der Nachbarschaft durch entsprechende Nebenbestim-
mungen in den weiteren Teilgenehmigungen gegebenenfalls sichergestellt werden.

MaRgeblich fur die Prifung der zu erwartenden Gerauschimmissionen wahrend
der spateren Betriebsphase, insbesondere in der Nachtzeit, ist die vorliegende
Gerauschimmissionsprognose der Muller-BBM Industry Solutions GmbH vom

6. Februar 2025 zum Betrieb der Gesamtanlage. In dieser Prognose, in der neben
der Gesamtanlage der Antragstellerin auch die in unmittelbarer Nahe geplante
Konverteranlage der Netzbetreiberin Amprion (Konverter Lieth) bertcksichtigt wird,
wird nachvollziehbar dargestellt, dass die zulassigen Immissionsrichtwerte der
Technischen Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA Larm) an allen maf3geblichen
Immissionsorten um mindestens 6 dB(A) unterschritten werden. Die Schallzusatz-
belastung durch die geplante Gesamtanlage ist nach den Regelungen der Ziffer
3.2.1 der TA Larm damit als irrelevant einzustufen.

Mit Blick auf die zu erwartenden Gerauschimmissionen durch den Betrieb der Ge-
samtanlage bestehen somit keine grundsatzlichen Bedenken hinsichtlich der Ge-
nehmigungsfahigkeit des Vorhabens.

Da fur die geplante Gesamtanlage noch kein finales Anlagendesign eines Herstel-
lers vorliegt, kbnnen standortbezogene Gutachten zu den elektromagnetischen
Feldern erst im Rahmen der weiteren Teilgenehmigungsverfahren vorgelegt wer-
den. Die geplante Gesamtanlage entspricht in ihrem Aufbau und ihrer Technologie
jedoch dem Grunde nach bereits in Schleswig-Holstein errichteten Anlagen, wie
z. B. der Konverteranlage NordLink in der Gemeinde Nortorf bei Wilster (Kreis
Steinburg). Die dort vom Hersteller errechneten Werte flr die elektromagnetischen
Felder belegen, dass die zum Schutz der Nachbarschaft und der Allgemeinheit in
der Verordnung uber elektromagnetische Felder (26. BImSchV) festgelegten
Grenzwerte bereits an der fur die Allgemeinheit zuganglichen Grenze des Be-
triebsgelandes sicher eingehalten werden. Mit Blick auf die Abstande der geplan-
ten Anlage zu den maf3geblichen Immissionsorten (mindestens ca. 250 m) sind
daher schadliche Umwelteinwirkungen durch elektromagnetische Felder nicht zu
erwarten.

Somit ist davon auszugehen, dass hinsichtlich der zu erwartenden Immissionen
durch den spateren Betrieb der Gesamtanlage die Schutzpflicht nach § 5 Absatz 1
Nummer 1 BImSchG erfullt werden kann.

Vorsorge gegen schadliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebli-
che Nachteile und Belastigungen, insbesondere durch die dem Stand der Technik
entsprechenden MalRnahmen (§ 5 Absatz 1 Nr. 2 BImSchG)

Die immissionsschutzrechtliche Vorsorgepflicht gemaR § 5 Absatz 1 Nummer 2
BImSchG soll entsprechend einer Risikovorsorge zu einer Begrenzung von Emis-
sionen auch unterhalb der Schadlichkeitsschwelle und unabhangig von der ortli-
chen Immissionsbelastung fuhren.

Die oben genannte schalltechnische Untersuchung zu den Gerduschimmissionen
durch den Betrieb der Gesamtanlage hat ergeben, dass die Schallzusatzbelastung
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durch diese Anlage als irrelevant einzustufen ist. Die Prufung, ob mit Blick auf die
Gerauschimmissionen auch dem Vorsorgegedanken Rechnung getragen wird,
kann erst im Rahmen der weiteren Teilgenehmigungsverfahrens erfolgen, wenn
das finale Anlagendesign eines Herstellers vorliegt. Die geplante Anlage entspricht
in ihrem Aufbau und ihrer Technologie jedoch dem Grunde nach bereits in Schles-
wig-Holstein errichteten Anlagen der Antragstellerin. Diese entsprechen dem
Stand der Larmminderungstechnik. Insofern ist hinsichtlich der zu erwartenden
Betriebsgerausche der gesamten Anlage derzeit von einer ausreichenden Umwelt-
vorsorge auszugehen.

Hinsichtlich der von der Anlage ausgehenden elektromagnetischen Felder ist fest-
zuhalten, dass — wie bereits ausgeflhrt — nach den Erkenntnissen der Genehmi-
gungsbehorde die zulassigen Grenzwerte zum Schutz vor schadlichen Umweltein-
wirkungen bereits im Nahbereich der Anlage eingehalten werden. An den mal3geb-
lichen Immissionsorten, die sich in einer Entfernung von mindestens ca. 250 m zur
geplanten Anlage befinden, werden die von der Anlage ausgehenden niederfre-
quenten und statischen Felder die zulassigen Grenzwerte erfahrungsgemaf deut-
lich unterschreiten, so dass auch mit Blick auf diese Immissionen davon auszuge-
hen ist, dass dem Vorsorgegedanke Rechnung getragen werden kann.

Nach vorlaufiger Prifung ist somit davon auszugeben, dass im bestimmungsge-
malen Betrieb der gesamten Anlage eine ausreichende Umweltvorsorge im Sinne
des § 5 Absatz 1 Nummer 2 BImSchG aller Voraussicht nach bestehen wird.

Abfallvermeidungs-, Abfallverwertungs- und Abfallbeseitigungspflicht (§ 5 Absatz 1
Nr. 3 BImSchG)

Die Abfallvermeidungs-, Abfallverwertungs- und Abfallbeseitigungspflicht bezweckt
die sparsame Verwendung von Rohstoffen und die Reduktion des Abfallaufkom-
mens. Abfalle werden vermieden, wenn durch geeignete Produktionsprozesse die
Entstehung von Abfallen verhindert oder vermindert wird. Nicht zu vermeidende
Abfalle missen verwertet werden.

Diese Anforderungen sind fur das geplante Vorhaben nicht relevant, da wahrend
des bestimmungsgemalen Betriebs der Anlage keine produktionsspezifischen Ab-
falle entstehen.

Abfalle, die im Rahmen von Reparatur-, Inspektions- und Wartungsarbeiten ent-

stehen, werden von den ausfuhrenden Fachfirmen gesammelt, wieder mitgenom-
men und Uber eigene Entsorgungswege fachgerecht der Verwertung oder Entsor-
gung zugefluhrt. Gleiches gilt flr die Abfalle, die wahrend der Bauphase entstehen.

Hausmdullahnliche Gewerbeabfalle, die vorzugsweise in den Biro- und Sozialbe-
reichen anfallen, werden durch das unternehmenseigene Servicepersonal im Rah-
men kontinuierlicher Kontrollgange aufgenommen und zur nachsten, standig be-
setzten Betriebsstatte transportiert. Von dort aus erfolgt die Andienung an einen
zugelassenen Entsorger.
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Pflicht zur sparsamen und effizienten Energienutzung (§ 5 Absatz 1 Nummer 4
BImSchG)

Mit der Pflicht zur sparsamen und effizienten Energiegewinnung soll ein hoher
energetischer Wirkungs- und Nutzungsgrad, eine Einschrankung von Energiever-
lusten und eine Nutzung der anfallenden Energie erreicht werden.

Diese Anforderungen sind flr das hier geplante Vorhaben aufgrund des vorhande-
nen Anlagentyps (hier: Umspannanlage mit Konverterstation und Gleichstrom-
Schaltanlage) nur bedingt relevant. Vielmehr ist das primare Ziel des Gesamtvor-
habens die effiziente Nutzung und Verteilung elektrischer Energie aus erneuerba-
ren Quellen.

Davon unabhangig soll durch die entsprechende Bauweise der Buro- und Sozial-
raume ein hoher energetischer Wirkungsgrad erreicht werden. Ein entsprechen-
des Augenmerk soll hierzu auf die Dammung und die Anordnung von Heizquellen
gelegt werden.

Nachsorgepflicht bei Betriebseinstellung (§ 5 Absatz 3 BImSchG)

Gemal § 5 Absatz 3 BImSchG sind genehmigungsbedurftige Anlagen so zu er-
richten, zu betreiben und stillzulegen, dass auch nach einer Betriebseinstellung
schadliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und
erhebliche Belastigungen vermieden, Abfalle ordnungsgemal verwertet bzw. be-
seitigt werden und die Wiederherstellung eines ordnungsgemalen Zustandes des
Betriebsgelandes gewahrleistet ist (Nachsorgepflicht).

In den Antragsunterlagen werden die generellen MalRnahmen fur den Fall der Be-
triebseinstellung der Gesamtanlage beschrieben.

Danach werden bei einer Betriebseinstellung die einzelnen Anlagen entsprechend
der geltenden Betriebsanweisungen fachgerecht spannungsfrei geschaltet. Alle
Betriebsmittel wie Transformatorendl oder Kuhlmittel von Luftkihlern werden von
zugelassenen Fachbetrieben aufgenommen und entsorgt bzw. einer Weiterver-
wendung in anderen Betriebsstatten zugeflihrt. Alle Betriebseinrichtungen wie
Transformatoren, Schaltanlagen, verbindende Kabel, Stromschienen etc. werden
fachgerecht zurtickgebaut. Alle oberirdischen Installationen wie Betriebsgebaude
werden fachgerecht zurtickgebaut und entsorgt. Unterirdische Installationen wie
Kabel, Erdungsinstallationen, Entwasserungs- und Abwasserleitungen werden
ebenfalls fachgerecht zuriickgebaut, die Aushubgraben werden mit geeignetem
Material wieder verfullt und fachgerecht verdichtet. Die Materialien werden recycelt
oder entsorgt. Fundamente werden einschlie3lich ihrer Sauberkeitsschicht zurtick-
gebaut und ihr Ruckstand recycelt.

Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass mit Blick auf die Gesamtanla-
ge auch die Nachsorgepflicht nach § 5 Absatz 1 Nr. 1 BImSchG erfullt wird.
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3.2

3.3

Pflichten aus einer aufgrund des § 7 BImSchG erlassenen Rechtsverordnung

Gemal § 6 Absatz 1 Nummer 1 BImSchG ist weiterhin zu prufen, ob sichergestellt
ist, dass die Erfullung der Pflichten aus einer aufgrund des § 7 BImSchG erlasse-
nen Rechtsverordnung durch die Gesamtanlage erfullt wird. Diesbezuglich ist fest-
zuhalten, dass die gesamte Anlage nicht unter den Anwendungsbereich einer
nach § 7 BImSchG erlassenen Rechtsverordnung fallt.

Andere o6ffentlich-rechtliche Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes

Gemal § 6 Absatz 1 Nummer 2 BImSchG ist die Genehmigung ist zu erteilen,
wenn andere 6ffentlich-rechtliche Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes
der Errichtung und dem Betrieb der Anlage nicht entgegenstehen.

Die Beteiligung der Behdrden und Stellen, deren Belange durch das Vorhaben be-
ruhrt werden, hat ergeben, dass keine grundsatzlichen Bedenken gegen das Ge-
samtvorhaben bestehen.

Aus Sicht des Arbeitsschutzes wurden ebenfalls keine grundsatzlichen Bedenken
gegen den Betrieb der Gesamtanlage vorgebracht.

Auch mit Blick auf die bauplanungsrechtliche Zulassigkeit des Gesamtvorhabens
sind keine Hindernisse zu erkennen, die gegen die Genehmigungsfahigkeit der
gesamten Anlage sprechen wuirden.

Insgesamt hat die vorlaufige Beurteilung des Gesamtvorhabens mit hinreichender
Wahrscheinlichkeit ergeben, dass der Errichtung und dem Betrieb der gesamten
Anlage keine von vornherein unuberwindlichen Hindernisse im Hinblick auf die
Genehmigungsvoraussetzungen entgegenstehen.
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Ergebnis

Die Priufung des Antrags auf Erteilung der 1. Teilgenehmigung nach § 8 BImSchG
hat ergeben, dass der Standort zulassig ist und keine Bedenken gegen das ge-
plante Vorhaben bestehen.

Die Prufung der Genehmigungsvoraussetzungen fur den beantragten Gegenstand
der 1. Teilgenehmigung, hier bauvorbereitende MaRnahmen, durch die Genehmi-
gungsbehdrde erfolgte anhand der einschlagigen Bestimmungen des BImSchG.

Unter Berucksichtigung der mit der Genehmigung verbundenen Festsetzungen
und Nebenbestimmungen ist sichergestellt, dass die Pflichten fur Betreiber geneh-
migungsbedurftiger Anlagen gemaf § 5 BImSchG sowie die Anforderungen des

§ 7 BImSchG und der daraufhin ergangenen Rechtsvorschriften erfullt werden. Es
liegen keinerlei Erkenntnisse vor, dass durch andere Nebenbestimmungen ein ho-
heres Schutzniveau insgesamt erreichbar ware.

Durch die in der Bedingung 1.1 festgesetzte Frist gemal} § 18 Absatz 1 BImSchG

ist sichergestellt, dass mit den genehmigten MalRnahmen nicht zu einem Zeitpunkt
begonnen wird, an dem sich die tatsachlichen Verhaltnisse, die der Genehmigung
zugrunde lagen, wesentlich geandert haben.

Die Aufnahme des Auflagenvorbehalts gemal § 12 Absatz 3 BImSchG ermdglicht
es der Genehmigungsbehdrde im Ubrigen, zusatzliche Maknahmen zum Schutz
der Nachbarschaft und der Umwelt zu fordern, falls wahrend der Bauphase oder
im Verlauf des nachstens Teilgenehmigungsverfahrens neue Erkenntnisse einen
behdrdlichen Handlungsbedarf erkennen lassen.

Andere o6ffentlich-rechtliche Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes stehen
dem Vorhaben — auch aus der Sicht der beteiligten Fachbehdrden — nicht entge-
gen.

Im Ubrigen hat die Antragstellerin ein berechtigtes Interesse an der Erteilung der
Teilgenehmigung nachvollziehbar dargelegt. Die vorlaufige Beurteilung des Ge-
samtvorhabens hat zudem ergeben, dass der Errichtung und dem Betrieb der ge-
samten Anlage keine von vornherein unuberwindlichen Hindernisse im Hinblick auf
die Genehmigungsvoraussetzungen entgegenstehen.

Die Erteilung einer Teilgenehmigung liegt nur im eingeschrankten Ermessen der
Genehmigungsbehdrde. In der Regel ist auf Antrag eine Teilgenehmigung zu ertei-
len (so genannte Soll-Vorschrift). Nur in atypischen Fallen steht die Entscheidung
im pflichtgemalien Ermessen der Behdrde. Im vorliegenden Fall war jedoch kein
atypischer Sachverhalt gegeben, insbesondere lagen keine kontraren héherrangi-
gen privaten oder offentlichen Interessen vor.

Im Ergebnis war dem Antrag auf Erteilung der 1. Teilgenehmigung stattzugeben,
da die Genehmigungsvoraussetzungen des § 8 BImSchG vollumfanglich vorlie-
gen.
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C Rechtsgrundlagen

Insbesondere:

. Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigun-
gen, Gerausche, Erschitterungen und ahnliche Vorgange (Bundes-Immissions-
schutzgesetz — BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013
(BGBI. 2013 1 S. 1274; 2021 | S. 123), zuletzt geandert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 22. Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 348);

. Vierte Verordnung zur Durchfliihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Ver-
ordnung Uber genehmigungsbedirftige Anlagen — 4. BImSchV) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 31. Mai 2017 (BGBI. 2017 | S. 1440), zuletzt geandert
durch Artikel 1 der Verordnung vom 12. November 2024 (BGBI. 2024 | S. 355);

. Neunte Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verordnung uber das Genehmigungsverfahren — 9. BImSchV) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 29. Mai 1992 (BGBI. 1992 | S. 1001), zuletzt geandert
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 225);

. Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm — TA Larm) vom 26. August 1998
(GMBI. Nr. 26/1998, S. 503), zuletzt geandert durch Anderungsverwaltungsvor-
schrift vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 8. Juni 2017 B5);

. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm — Gerauschimmissi-
onen (AVV Baularm) vom 19. August 1970 (Beilage zum Bundesanzeiger Nummer
160);

. Landesverordnung uber die zustandigen Behdrden nach immissionsschutzrechtli-

chen sowie sonstigen technischen und medientbergreifenden Vorschriften des
Umweltschutzes (Immissionsschutzzustandigkeitsverordnung — ImSchVZustVO),
verkundet als Artikel 1 der Landesverordnung vom 6. November 2025 (GVOBI.
Schl.-H. 2025 Nr. 146);

. Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP-Gesetz — UVPG), in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 18. Marz 2021 (BGBI. 2021 | S. 540), zuletzt ge-
andert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr.
348);

. Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November
2017 (BGBI. 2017 1 S. 3634), zuletzt geandert durch Artikel 5 des Gesetzes vom
22. Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 348);

. Gesetz uber die Elektrizitats- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz —
EnWG) vom 7. Juli 2005 (BGBI. | S. 1970, 3621), zuletzt gedndert durch Artikel 2
des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 351);

. Landesbauordnung fur das Land Schleswig-Holstein (LBO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 5. Juli 2024 (GVOBI. Schl.-H. 2024, S. 504), zuletzt geandert
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durch Artikel 5 des Gesetzes vom 13. Dezember 2024 (GVOBI. Schl.-H. S. 875,
928);

. Gesetz zum Schutz der Denkmale (Denkmalschutzgesetz — DSchG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 30. Dezember 2014 (GVOBI. Schl.-H. 2015, S. 2),
zuletzt geandert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 1. September 2020 (GVOBI.
Schl.-H. S. 508);

. Gesetz Uber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz —
BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 (BGBI. 2009 |
S. 2542), zuletzt geandert durch Artikel 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024
(BGBI. 2024 | Nr. 323);

. Gesetz zum Schutz der Natur (Landesnaturschutzgesetz — LNatSchG) vom 24.
Februar 2010 (GVOBI. Schl.-H. S. 301, ber. S. 486), zuletzt gedndert durch Artikel
3 des Gesetzes vom 30. September 2024 (GVOBI. Schl.-H. S. 734);

. Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz — WHG) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), zuletzt ge-
andert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 9. Januar 2026 (BGBI. 2026 | Nr. 4);

. Landeswassergesetz des Landes Schleswig-Holstein (LWG) vom 13. November
2019 (GVOBI. Schl.-H. S. 425, 426), zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 22. Mai 2024 (GVOBI. Schl.-H. S. 402);

. Verordnung uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV)
vom 18. April 2017 (BGBI. 2017 | S. 905), zuletzt geandert durch Artikel 256 der
Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBI. 2020 | S. 1328);

. Gesetz uber die Durchfuhrung von MaRnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbes-
serung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschaftigten bei der Ar-
beit (Arbeitsschutzgesetz — ArbSchG) vom 7. August 1996 (BGBI. 1996 | S. 1246),
zuletzt geandert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBI.
20251 S. 369);

. Verordnung uber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenver-
ordnung — BaustellV) vom 10. Juni 1998 (BGBI. | S. 1283), zuletzt geandert durch
Artikel 2 der Verordnung vom 17. Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 337);

. Verordnung Uber Arbeitsstatten (Arbeitsstattenverordnung — ArbStattV) vom 12.
August 2004 (BGBI. 2004 | S. 2179), zuletzt geandert durch Artikel 10 des Geset-
zes vom 27. Marz 2024 (BGBI. 2024 | S. 109);

. Verordnung uber Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Verwendung von Ar-
beitsmitteln (Betriebssicherheitsverordnung — BetrSichV) vom 3. Februar 2015
(BGBI. 2015 1 S. 49), zuletzt gedndert durch Artikel 27 des Gesetzes vom 18. De-
zember 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 347);

. Stralden- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein (StrWG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 25. November 2003 (GVOBI. Schl.-H. S. 631, ber.
2004, S. 140), zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Oktober
2024 (GVOBI. Schl.-H. S. 749);
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. Gesetz zum Schutz vor schadlichen Bodenveranderungen und zur Sanierung von
Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz — BBodSchG) vom 17. Marz 1998 (BGBI. |
S. 502), zuletzt geandert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Februar 2021
(BGBI. 2021 1 S. 306);

. Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 9. Juli 2021
(BGBI. 2021 1 S. 2598, 2716);
. Verwaltungsverfahrensgesetz (VWVfG) in der Fassung der Bekanntmachung vom

23. Januar 2003 (BGBI. 2003 | S. 102), zuletzt geandert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 15. Juli 2024 (BGBI. 2024 |1 S. 236);

. Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
19. Marz 1991 (BGBI. | S. 686), zuletzt geandert durch Artikel 4 des Gesetzes vom
11. Januar 2026 (BGBI. 2026 | Nr. 9);

. Gesetz Uber den Brandschutz und die Hilfeleistungen der Feuerwehren (Brand-
schutzgesetz — BrSchG) vom 10. Februar 1996 (GVOBI. Schl.-H. S. 200), zuletzt
geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Marz 2024 (GVOBI. Schl.-H.

S. 445, 452).
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D Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider-
spruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim

Landesamt fur Umwelt
Dezernat 20
Hamburger Chaussee 25
24220 Flintbek

zu erheben.

<Unterschrift, Name des oder der Unterzeichnenden, Dienstsiegel>

Anlage
Auszug Landschaftspflegerischer Begleitplan mit Grineintragungen (3 Seiten)
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	2.6.8 Die von der Vorhabenträgerin durchgeführten Maßnahmen zum Ausgleich oder Ersatz von Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes sowie die artenschutzrechtlichen Maßnahmen bedürfen einer grundbuchrechtlichen Sicherung zugunsten des Naturschutzes. Die genaue Vorgehensweise ist mit der unteren Naturschutzbehörde abzustimmen.
	2.6.9 Der Einsatz einer Umweltbaubegleitung (UBB) gemäß Vermeidungsmaßnahme V 1 des Landschaftspflegerischen Begleitplans während der Arbeiten ist notwendig. Für die gesamte Baumaßnahme ist entsprechend qualifiziertes Fachpersonal für die Aufgaben der Umweltbaubegleitung vorzusehen. Aufgabe der Umweltbaubegleitung ist es, die im Landschaftspflegerischen Begleitplan aufgeführten Vermeidungsmaßnahmen V 2 bis V 6, V 8, VAR 9 bis VAR 10 sowie die umweltbezogenen Auflagen dieses Bescheides fachgerecht regelmäßig zu kontrollieren und zu überwachen. Es ist ein Konzept zu erstellen, in dem die Aufgaben, Vorgehensweise, Befugnisse etc. der UBB benannt werden. In dem Konzept kann auch das Konzept zur Vergrämung (Maßnahmen zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen VAR 10) enthalten sein. Die Erstellung eines Teilkonzeptes nur für die Ökologische Baubegleitung (ÖBB) ist möglich. Das Konzept muss mindestens eine Woche vor Baubeginn der Genehmigungsbehörde und der unteren Naturschutzbehörde vorliegen. Das Konzept ist in Abhängigkeit vom Baufortschritt und in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde fortzuschreiben. Die verantwortlichen Personen der Umweltbaubegleitung sind der unteren Naturschutzbehörde vor Beginn der Bauarbeiten namentlich und unter Angabe der Kontaktdaten schriftlich zu benennen, und die fachliche Qualifikation der einzelnen Personen der Umweltbaubegleitung ist vorzulegen. Jeglicher Wechsel der verantwortlichen Personen ist unverzüglich mitzuteilen. Die Umweltbaubegleitung ist zu dokumentieren, ein Protokoll ist der Genehmigungsbehörde sowie der unteren Naturschutzbehörde per E-Mail an<anonymisierte E-Mail-Adresse> alle zwei Wochen vorzulegen. Eine Trennung der Dokumentation in ökologische Baubegleitung und bodenkundliche und/oder hydrogeologische Baubegleitung ist möglich.

	2.7 Arbeitsschutz
	2.7.1 Dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator sind alle erforderlichen Dokumente frühzeitig zur Vorbereitung und Erstellung des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes zur Verfügung zu stellen.
	2.7.2 Den beauftragten Unternehmen (Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen) ist der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan vor Beginn der Tätigkeiten zu übermitteln.
	2.7.3 Bei erheblichen Änderungen ist die Baustellenvorankündigung zu aktualisieren und an das Landesamt für Arbeitsschutz, Soziales und Gesundheit (LASG, E-Mail: arbeitsschutz@lasg.landsh.de) erneut zu übermitteln.
	2.7.4 Ein Organigramm mit Nennung aller Verantwortlichen und Beteiligten der Bauherrin inklusive der Kontaktdaten ist vor Baubeginn an das LASG zu übermitteln. Das Organigramm ist regelmäßig zu aktualisieren.

	2.8 Überbauung alter Ölbohrungen
	2.8.1 Der gutachterlich in der „Abschließenden Stellungnahme zur Überbaubarkeit von Erdölbohrungen in den Altfeldern Holstein und Holstein-Hohenwöhrden bei Heide“ für jede Bohrung festgelegte Handlungsbedarf (siehe Tabelle 16 in dieser Stellungnahme) ist bei der Durchführung der Baumaßnahmen zu beachten. In diesem Zusammenhang ist sicherzustellen, dass es zu keiner baubedingten Beeinträchtigung der Bohrlochintegrität kommt. Für den Fall, dass alte Ölbohrungen mit Verkehrswegen überbaut werden sollen, ist dies statisch zu berücksichtigen. Dabei sind gegebenenfalls auch die durch den Schwerlastverkehr erzeugten Erschütterungen zu beachten (siehe auch Hinweise 9.1 und 9.2 in diesem Bescheid).


	3. Auflagenvorbehalt
	3.1 Gemäß § 12 Absatz 3 BlmSchG wird diese Teilgenehmigung unter dem Vorbehalt erteilt, dass sie bis zur Entscheidung über die 2. Teilgenehmigung mit weiteren Auflagen verbunden werden kann.


	IV Hinweise
	1. Allgemeines
	1.1 Mit der Zustellung dieses Genehmigungsbescheids endet die Gestattungswirkung des Bescheids auf Zulassung des vorzeitigen Beginns vom 11. November 2025.
	1.2 Die Raffinerie Heide GmbH betreibt eine Abwasserleitung, die das Anlagengrundstück quert. Daher ist die Betreiberin dieser Abwasserleitung frühzeitig vor Beginn der Baumaßnahmen zu kontaktieren, zwecks eines Ortstermin, der Absprache und Freigabe.
	1.3 Die Telefónica Germany GmbH & Co. OHG betreibt eine Richtfunkverbindung, die über das Vorhabengrundstück führt. Um vorhabenbedingte Störungen dieser Richtfunkverbindung zu vermeiden, ist daher diese Betreiberin vor Beginn der Baumaßnahmen zu kontaktieren und über das Vorhaben zu informieren (E-Mail: o2-MW-BImSchG@telefonica.com).

	2. Baurecht
	2.1 Sollten dauerhafte Einfriedungen vorgesehen sein, sind diese nicht von § 61 Absatz 1 Nummer 13 der LBO abgedeckt und gemäß § 61 Absatz 1 Nummer 7 LBO verfahrenspflichtig. Ein diesbezüglicher Antrag ist bei der unteren Bauaufsichtsbehörde des Kreises Dithmarschen gegebenenfalls mit dem nächsten Genehmigungsantrag nach dem BImSchG einzureichen.
	2.2 Die Bauleiterin oder der Bauleiter hat darüber zu wachen, dass die Baumaßnahme entsprechend den genehmigten Bauvorlagen und den öffentlich-rechtlichen Anforderungen durchgeführt wird. Ein Wechsel in der Person des Bauherrn oder des Bauleiters ist der Bauaufsichtsbehörde unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
	2.3 Der Bauherrin oder dem Bauherrn obliegen bei der Planung und während der Bauphase diverse Aufgaben und Pflichten der Baustellenverordnung (BaustellV). Sie können diese Aufgaben persönlich wahrnehmen. Sollten Sie nicht über entsprechende Fachkenntnisse verfügen, können diese Aufgaben an einen geeigneten Dritten übertragen werden.

	3. Brandschutz
	3.1 Das Merkblatt Feuerwehrschließungen des Kreises Dithmarschen kann unter der E-Mail-Adresse brandschutzdienststelle@dithmarschen.de in der aktuellen Version abgerufen werden.
	3.2 Das Merkblatt Feuerwehrpläne des Kreises Dithmarschen und eine Word-Vorlage für die Objektbeschreibung kann unter der E-Mail-Adresse brandschutzdienst-stelle@dithmarschen.de in der aktuellen Version abgerufen werden.
	3.3 Auf Grundlage des § 28 Brandschutzgesetz (BrSchG) ist jeder Anlagenbetreiber verpflichtet, den Feuerwehren eine Objektkunde vor Ort zu ermöglichen.
	3.4 Zur Sicherstellung der Erreichbarkeit der Liegenschaft Hochwöhrden 10 ist eine Änderung der Alarm- und Ausrückeordnung (AAO) der FF Wöhrden als objektspezifische Alarmierung seitens des Gemeindewehrführers Wöhrden (vergleiche Aufgaben der Gemeindewehrführung gemäß §11 Absatz 4 BrSchG) vorbereitet worden. Dabei wird bei einem Schadensereignis in der Liegenschaft Hochwöhrden 10 die FF Lohe-Rickelshof im Rahmen der gemeindeübergreifenden Hilfe (siehe § 21 Absatz 1 BrSchG) mit alarmiert. Das heißt, dass neben der zuständigen FF Wöhrden zur Erreichung der Hilfsfrist die FF Lohe-Rickelshof diese Liegenschaft mit anfährt.
	3.5 Die Inhalte der DIN VDE 0132 „Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung im Bereich elektrischer Anlagen“ wird in der Feuerwehrdienstvorschrift 2 und in den Unfallverhütungsvorschriften der Feuerwehren für die Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung im Bereich elektrischer Anlagen angewendet. Es wird um Beachtung gebeten, insbesondere bezüglich der vorbereitenden Maßnahmen durch den Anlagenbetreiber.
	3.6 Aufgrund der Wartezeit, die eventuell durch die Zugangsfreigabe durch den Anlagenverantwortlichen entsteht, ist es einsatztaktisch sinnvoll, bereits eine Lagebeurteilung mit den Informationen aus der Brandmeldeanlage vorzunehmen und mögliche Maßnahmen (Nachalarmierungen etc.) vorzubereiten.
	3.7 Auf dem äußeren Erschließungsweg sollten in regelmäßigen Abständen Ausweichflächen für einen Begegnungsverkehr eingerichtet werden. Diese könnten gegebenenfalls auch für eventuelle Bereitstellungsflächen genutzt werden (siehe auch Hinweis 3.6). Dies ist mit der Brandschutzdienststelle im Vorwege abzustimmen.
	3.8 Es wird empfohlen, die Tore im Umfassungszaun (am äußereren Erschließungsweg) zu den einzelnen Anlagenbereichen eindeutig zu kennzeichnen. Dies unterstützt die Orientierung der Einsatzkräfte bereits vor Eintreffen eines Anlagenverantwortlichen und kann gegebenenfalls bei Anrufen von außen (Bevölkerung) über den Notruf eine gezieltere Alarmierung der Anlagenverantwortlichen durch die Leitstelle ermöglichen sowie die Einsatzkräfte zielführender an den Einsatzort lotsen.
	3.9 Als gesetzliche Grundlage für den abwehrenden Brandschutz wird in der eingereichten Brandschutztechnischen Stellungnahme zu dem geplanten Vorhaben das Bayrische Feuerwehrgesetz herangezogen.

	4. Wasser- und Bodenschutz
	4.1 Die Antragstellerin haftet für alle Schäden, die sich aus dem Bau- und Anlagenbetrieb ergeben und hält die Genehmigungsbehörde von allen Schadensersatzansprüchen frei, die sich aus dieser Genehmigung ergeben könnten.
	4.2 Die Genehmigung hat keine Konzentrationswirkung. Sie schließt keine Genehmigungen oder Zulassungen ein, die nach anderen Vorschriften erforderlich sind.
	4.3 Die Regenwasseranlagen (der 110-kV-Schaltanlage, des 380-kV-Umspannwerkes, des Konverters 1 und der DC-Schaltanlage sowie des Konverters Lieth) zur Fassung und Ableitung des auf Dachflächen und Flächen außerhalb von Gebäuden anfallenden Regenabflusses im unmittelbaren Anlagenbereich sind nicht Gegenstand der vorliegenden Genehmigungsplanung.
	4.4 Die genehmigten Regenwasseranlagen dienen nicht als Zuleitung bzw. als Auffangvorrichtungen im Sinne des § 22 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV).
	4.5 Für Löschwasser-Rückhalteanlagen beim Lagern wassergefährdender Stoffe (LöRüRL) sind von den hier genehmigten Regenentwässerungsanlagen unabhängige Auffangsysteme zu errichten und zu betrieben.

	5. Naturschutz
	5.1 Die Grüneintragungen der unteren Naturschutzbehörde im Landschaftspflegerischen Begleitplan sind zu beachten (siehe Anlage zu diesem Bescheid).
	5.2 Das Verlegen eventuell erforderlicher Ver- und Entsorgungsleitungen außerhalb des Gesamtvorhabengebietes bedarf gegebenenfalls einer zusätzlichen Genehmigung durch die untere Naturschutzbehörde.
	5.3 Sollen überschüssige Bodenmengen zur Weiterverwertung auf landwirtschaftlich oder anderweitig genutzte Flächen außerhalb des Gesamtvorhabengebietes verbracht werden, ist dies rechtzeitig im Vorfeld mit der unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. Verwiesen wird in diesem Zusammenhang auf § 11a LNatSchG.

	6. Arbeitsschutz
	6.1 Die Bauherrin hat ab der Ausführungsplanung ausreichende geeignete Koordinatoren zu bestellen (siehe § 3 Absatz 1 BauStellV), die die Aufgaben gemäß § 3 Absatz 2 und 3 BaustellV übernehmen. Zur Gewährleistung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten auf Baustellen ist die Bauherrin verpflichtet, den Stand der Technik gemäß § 4 ArbSchG einzuhalten. Für die Auswahl geeigneter Koordinatoren konkretisieren die Regeln für Arbeitsstätten auf Baustellen (RABs) den Stand der Technik, insbesondere auch die Anfor­derungen an diese Baufachkräfte (RAB 30).
	6.2 Vor Beginn der Bauarbeiten ist ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan nach § 2 Absatz 3 BaustellV zu erstellen. Für die Erstellung ist die RAB 31 als Stand der Technik gemäß § 4 ArbSchG anzuwenden. Auf mitgeltende Unterlagen, die für die Erstellung des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans notwendig sind, ist an den entsprechenden Stellen im Plan hin- und zu verweisen (Baustelleneinrichtungsplan, Raumkonzept, Arbeits- und Sicherheitsplan nach TRGS 524, verkehrsrechtliche Anordnungen etc.).
	6.3 Die Vorankündigung ist auf der Baustelle sichtbar und vor Witterungseinflüssen geschützt auszuhängen. Die Lesbarkeit muss während der Dauer der Bauarbeiten erhalten bleiben.
	6.4 Gemäß § 3 Absatz 2 BaustellV ist eine Unterlage für spätere Arbeiten bereits in der Planungsphase des Bauvorhabens zu erstellen.
	6.5 Bei der Baustelleneinrichtung sind die Vorgaben der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) zu berücksichtigen.

	7. Straßenbau
	7.1 Für den Ausbau der Einmündung „Neuenkrüger Weg (Wirtschaftsweg)" in die Kreisstraße 29 (Neuenkrug) ist ein Entwurf (dreifach) rechtzeitig vor Baubeginn beim Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr, Breitenburger Straße 37, 25524
Itzehoe, Fachbereich 462, einzureichen.
	7.2 Für die Weiternutzung des Wirtschaftsweges „Hochwöhrden" als Zufahrt nach Einziehung ist eine Sondernutzungserlaubnis beim Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr, Breitenburger Straße 37, 25524 Itzehoe, Fachbereich 462, zu beantragen.
	7.3 Alle Arbeiten im Bereich des Straßenkörpers der Kreisstraße sind mit dem Leiter der Straßenmeisterei Wesselburen, Heider Chaussee 2, 25764 Wesselburen, Telefon 04833 4290-0, E-Mail: Poststelle.SMWesselburen@lbv-sh.landsh.de, abzustimmen.

	8. Archäologie
	8.1 Es wird auf § 15 Denkmalschutzgesetz (DSchG) hingewiesen:
	Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder den Eigentümer und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, auf oder in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die Fundstätte in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung.

	9. Berücksichtigung des Altbergbaus
	9.1 Es wird darauf hingewiesen, dass im Bereich alter Erdölfelder mit Resten des Altbergbaus gerechnet werden muss, die aufgrund des Alters nicht in jedem Fall in den noch vorhandenen Unterlagen dokumentiert sind. Sollten diese vorgefunden werden, ist umgehend die Harbour Energy Germany GmbH zu kontaktieren (Abteilung Rückbau, E-Mail: philipp.schlotmann@harbourenergy.com, Telefon 05442 20-0).
	9.2 Ebenso wird darauf hingewiesen, dass im Planungsbereich Reste ehemaliger Leitungen liegen. Die im Erdreich verbliebenen Leitungsreste sind nach Ende der Produktion verdämmert worden und nicht mehr in Betrieb.
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